20. JULI 1990 - Gesetz über die Untersuchungshaft


Konsolidierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 2. Dezember 2010 ist die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

[bookmark: Texte19]- das Gesetz vom 28. November 1990 zur Ergänzung von Artikel 31 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft,

- das Gesetz vom 11. Juli 1994 bezüglich der Polizeigerichte und zur Einführung einiger Bestimmungen bezüglich der Beschleunigung und der Modernisierung der Strafgerichtsbarkeit,

- das Gesetz vom 4. August 1996 zur Abänderung von Artikel 26 § 3 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft,

- das Gesetz vom 12. März 1998 zur Verbesserung des Strafverfahrens im Stadium der Ermittlung und der gerichtlichen Untersuchung,

- das Gesetz vom 7. Mai 1999 zur Abänderung einiger Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Strafprozessgesetzbuches, des Gesetzes vom 17. April 1878 zur Einführung des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches, des Gesetzes vom 9. April 1930 über den Schutz der Gesellschaft gegen Anormale und Gewohnheitsstraftäter, ersetzt durch das Gesetz vom 1. Juli 1964, des Gesetzes vom 29. Juni 1964 über die Aussetzung, den Aufschub und die Bewährung, des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft, des Gesetzes vom 5. März 1998 über die bedingte Freilassung und zur Abänderung des Gesetzes vom 9. April 1930 über den Schutz der Gesellschaft vor Anormalen und Gewohnheitsstraftätern, ersetzt durch das Gesetz vom 1. Juli 1964,

- das Gesetz vom 28. März 2000 zur Einführung eines Verfahrens zwecks sofortigen Erscheinens in Strafsachen,

- das Gesetz vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten,

- das Gesetz vom 30. Juni 2000 zur Abänderung des Strafprozessgesetzbuches, des Artikels 27 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft und des Artikels 837 des Gerichtsgesetzbuches zwecks Rationalisierung des Verfahrens vor dem Assisenhof,

- das Gesetz vom 28. November 2000 über den strafrechtlichen Schutz der Minderjährigen,

- das Gesetz vom 2. August 2002 zur Ergänzung von Artikel 33 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft,

- das Gesetz vom 23. Januar 2003 zur Anpassung der gültigen Gesetzesbestimmungen an das Gesetz vom 10. Juli 1996 zur Aufhebung der Todesstrafe und zur Abänderung der Kriminalstrafen,

- das Gesetz vom 10. April 2003 zur Regelung des Verfahrens vor den Militärgerichten und zur Anpassung verschiedener Gesetzesbestimmungen infolge der Abschaffung der Militärgerichte in Friedenszeiten,

- das Grundsatzgesetz vom 12. Januar 2005 über die Verwaltung der Strafanstalten und die Rechtsstellung der Inhaftierten,

- das Gesetz vom 31. Mai 2005 zur Abänderung des Gesetzes vom 13. März 1973 über die Entschädigung für überschießende Untersuchungshaft, des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft und einiger Bestimmungen des Strafprozessgesetzbuches,

- das Gesetz vom 23. Dezember 2005 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen,

- das Gesetz vom 20. Juli 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen,

- das Gesetz vom 27. Dezember 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (II),

- das Gesetz vom 31. Juli 2009 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen mit Bezug auf das Zentrale Strafregister,

- das Gesetz vom 21. Dezember 2009 zur Reform des Assisenhofes,

- das Gesetz vom 30. Dezember 2009 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (II),

- das Gesetz vom 11. Februar 2010 zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft.

Die vorliegende Konsolidierung enthält darüber hinaus die Abänderungen, die nach dem 11. Februar 2011 vorgenommen worden sind durch:

- die Artikel 4 bis 9 des Gesetzes vom 13. August 2011 zur Abänderung des Strafprozessgesetzbuches und des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft im Hinblick auf die Verleihung von Rechten an Personen, die vernommen werden, und an solche, denen die Freiheit entzogen wird, darunter das Recht, einen Rechtsanwalt zu konsultieren und von ihm Beistand zu erhalten (Belgisches Staatsblatt vom 6. Dezember 2011),

- das Gesetz vom 27. Dezember 2012 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 24. Oktober 2013),

- die Artikel 162 und 163 des Gesetzes vom 25. April 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 28. September 2015),

- Artikel 130 des Gesetzes vom 5. Mai 2014 über die Internierung von Personen (Belgisches Staatsblatt vom 23. März 2016),

- das Gesetz vom 29. Januar 2016 über die Benutzung der Videokonferenz für das Erscheinen von Beschuldigten in Untersuchungshaft (Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2016),

- die Artikel 127 bis 139 des Gesetzes vom 5. Februar 2016 zur Abänderung des Strafrechts und des Strafprozessrechts und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 15. Dezember 2016),

- das Gesetz vom 4. Mai 2016 über die Internierung und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 12. Dezember 2017),

- das Gesetz vom 3. August 2016 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Terrorismusbekämpfung (III) (Belgisches Staatsblatt vom 8. November 2016),

- das Gesetz vom 21. November 2016 über bestimmte Rechte von Personen, die vernommen werden (Belgisches Staatsblatt vom 20. April 2017),

- Artikel 106 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 zur Änderung der Rechtsstellung der Inhaftierten und der Aufsicht über die Gefängnisse und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Justiz (Belgisches Staatsblatt vom 30. April 2018),

- das Gesetz vom 31. Oktober 2017 zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft, des Gesetzes vom 7. Juni 1969 zur Bestimmung der Zeitspanne, in der keine Hausdurchsuchungen, Haussuchungen oder Festnahmen vorgenommen werden dürfen, des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt und des Gesetzes vom 19. Dezember 2003 über den Europäischen Haftbefehl (Belgisches Staatsblatt vom 13. November 2020),

- das Gesetz vom 21. Dezember 2017 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen im Hinblick auf die Einführung einer Sicherungszeit und zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft, was die sofortige Festnahme betrifft (Belgisches Staatsblatt vom 11. Februar 2020),

- Artikel 12 des Gesetzes vom 11. Juli 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Strafsachen (Belgisches Staatsblatt vom 5. März 2021),

- die Artikel 116, 117, 156 und 157 des Gesetzes vom 5. Mai 2019 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen Informatisierung der Justiz, Modernisierung des Statuts der Unternehmensrichter und in Bezug auf die Bank für notarielle Urkunden (Belgisches Staatsblatt vom 19. April 2022 und 14. März 2023),

- das Gesetz vom 29. November 2019 zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft hinsichtlich der sofortigen Festnahme (Belgisches Staatsblatt vom 21. September 2020),

- das Gesetz vom 2. März 2023 zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft im Hinblick auf die Schaffung eines Informationsrechts für Opfer (Belgisches Staatsblatt vom 14. September 2023),

- die Artikel 10 bis 14 des Gesetzes vom 31. Juli 2023 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz IV (Belgisches Staatsblatt vom 23. September 2024),

- die Artikel 54 bis 57 des Gesetzes vom 18. Januar 2024 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz III (Belgisches Staatsblatt vom 26. Juni 2025),

- die Artikel 55 und 56 des Gesetzes Strafprozessrecht I vom 9. April 2024 (Belgisches Staatsblatt vom 25. September 2025).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER JUSTIZ


20. JULI 1990 - Gesetz über die Untersuchungshaft


TITEL I - Untersuchungshaft


KAPITEL 1 - Festnahme


	Artikel 1 - Die Festnahme bei auf frischer Tat entdeckten Verbrechen oder auf frischer Tat entdeckten Vergehen unterliegt folgenden Regeln:

	1. Die Freiheitsentziehung darf in keinem Fall [achtundvierzig] Stunden überschreiten.

	2. Die Vertreter der Staatsgewalt überantworten dem Gerichtspolizeioffizier sofort jeden Verdächtigen, dessen Flucht sie verhindert haben. Die in Nr. 1 vorgesehene Frist von [achtundvierzig] Stunden läuft ab dem Zeitpunkt, wo diese Person infolge des Einschreitens des Vertreters der Staatsgewalt nicht mehr über die Bewegungsfreiheit verfügt.

	3. Jede Privatperson, die eine Person festhält, die bei einem Verbrechen oder bei einem Vergehen auf frischer Tat ertappt worden ist, zeigt diese Taten sofort bei einem Vertreter der Staatsgewalt an. Die in Nr. 1 vorgesehene Frist von [achtundvierzig] Stunden läuft ab dem Zeitpunkt dieser Anzeige.

	4. Sobald der Gerichtspolizeioffizier eine Festnahme vorgenommen hat, setzt er den Prokurator des Königs unmittelbar über die schnellstmöglichen Kommunikationsmittel davon in Kenntnis. Er führt die von diesem Magistraten erteilten Befehle, sowohl was die Freiheitsentziehung als auch was die auszuführenden Aufgaben betrifft, aus.

	5. Ist die Straftat Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung, wird die in Nr. 4 vorgesehene Information dem Untersuchungsrichter mitgeteilt.

	6. Von der Festnahme wird ein Protokoll erstellt.

	In diesem Protokoll wird Folgendes vermerkt:

	a) die genaue Uhrzeit der effektiven Freiheitsentziehung mit detaillierter Angabe der Umstände, unter denen die Freiheitsentziehung erfolgt ist,

	b) die gemäß den Nummern 4 und 5 gemachten Mitteilungen mit Angabe der genauen Uhrzeit und der vom Magistraten getroffenen Entscheidungen.

[Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	Art. 2 - Außer bei einem auf frischer Tat entdeckten Verbrechen oder einem auf frischer Tat entdeckten Vergehen kann eine Person, gegen die schwerwiegende Schuldindizien mit Bezug auf ein Verbrechen oder ein Vergehen vorliegen, nur unter Einhaltung der nachstehend erwähnten Regeln und für eine Dauer, die [achtundvierzig] Stunden nicht überschreiten darf, an die Justiz überantwortet werden:

	1. Die Entscheidung der [Festname] kann nur vom Prokurator des Königs getroffen werden.

	2. Versucht diese Person zu fliehen oder sich der Bewachung eines Vertreters der Staatsgewalt zu entziehen, können Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, bis der Prokurator des Königs, der unmittelbar über die schnellstmöglichen Kommunikationsmittel in Kenntnis gesetzt worden ist, eine Entscheidung trifft.

	3. Die Festnahmeentscheidung wird dem Betroffenen sofort notifiziert. Diese Notifizierung besteht aus einer mündlichen Mitteilung der Entscheidung in der Verfahrenssprache.

	4. Ein Protokoll wird erstellt, in dem Folgendes vermerkt wird:

	a) die Entscheidung des Prokurators des Königs, die von ihm ergriffenen Maßnahmen und die Weise, auf die sie mitgeteilt worden sind,

	b) die genaue Uhrzeit der effektiven Freiheitsentziehung mit detaillierter Angabe der Umstände, unter denen die Freiheitsentziehung erfolgt ist,

	c) die genaue Uhrzeit der Notifizierung der Festnahmeentscheidung an den Betroffenen.

	5. Die festgenommene oder festgehaltene Person wird freigelassen, sobald die Maßnahme nicht länger erforderlich ist. Die Freiheitsentziehung darf in keinem Fall [achtundvierzig] Stunden ab der Notifizierung der Entscheidung oder, wenn zwingende Sicherungsmaßnahmen genommen worden sind, ab dem Zeitpunkt, wo die Person nicht mehr über die Bewegungsfreiheit verfügt, überschreiten.

	6. Ist der Untersuchungsrichter mit der Sache befasst worden, übt er die Befugnisse aus, die dem Prokurator des Königs durch vorliegenden Artikel übertragen werden.

[Art. 2 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 5 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017); einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017); einziger Absatz Nr. 5 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	[Art. 2bis - [§ 1 - In vorliegender Bestimmung wird der Zugang zu einem Rechtsanwalt binnen den in den Artikeln 1 Nr. 1, 2, [12 und 18 § 1] erwähnten Fristen geregelt.

	§ 2 - Jeder, dem gemäß Artikel 1 oder 2 oder in Ausführung eines in Artikel 3 erwähnten Vorführungsbefehls die Freiheit entzogen worden ist, hat das Recht, sich unverzüglich ab diesem Zeitpunkt und vor der nächstfolgenden Vernehmung durch die Polizeidienste oder, in deren Ermangelung, durch den Prokurator des Königs oder den Untersuchungsrichter mit einem Rechtsanwalt seiner Wahl vertraulich zu beraten. Damit der Betreffende den Rechtsanwalt seiner Wahl oder einen anderen Rechtsanwalt kontaktieren kann, wird Kontakt mit dem Bereitschaftsdienst aufgenommen, der von der Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften und der Kammer der flämischen Rechtsanwaltschaften oder, in deren Ermangelung, vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer oder von seinem Beauftragten organisiert wird.

	Ab der Kontaktaufnahme mit dem gewählten Rechtsanwalt oder dem Bereitschaftsdienst muss es binnen zwei Stunden zu der vertraulichen Beratung mit dem Rechtsanwalt kommen. Auf Anfrage des Rechtsanwalts und im Einvernehmen mit der betreffenden Person kann die vertrauliche Beratung per Telefon stattfinden. Die vertrauliche Beratung kann dreißig Minuten dauern und in außergewöhnlichen Fällen durch Entscheidung des Vernehmers begrenzt verlängert werden. Nach der vertraulichen Beratung kann die Vernehmung beginnen.

	Kann die vorgesehene vertrauliche Beratung nicht binnen zwei Stunden stattfinden, findet dennoch eine vertrauliche Beratung per Telefon mit dem Bereitschaftsdienst statt, wonach die Vernehmung beginnen kann. Im Fall höherer Gewalt darf die Vernehmung beginnen, nachdem die betreffende Person erneut auf die in Artikel 47bis § 2 Nr. 2 und 3 des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Rechte hingewiesen worden ist.

	§ 3 - Nach der vertraulichen Beratung per Telefon mit dem gewählten Rechtsanwalt oder mit dem Rechtsanwalt des Bereitschaftsdienstes und im Einvernehmen mit dem Rechtsanwalt kann der volljährige Verdächtige auf das Recht auf Beistand während der Vernehmung verzichten, die, wenn möglich, in Ton und Bild aufgezeichnet werden kann, um den Ablauf der Vernehmung zu kontrollieren.

	Der Vernehmer, der Prokurator des Königs oder der mit der Sache befasste Untersuchungsrichter kann jederzeit von Amts wegen beschließen, die Vernehmung in Ton und Bild aufzuzeichnen.

	All diese Elemente werden in einem Protokoll genau festgehalten.

	Die digitale Aufzeichnung der Vernehmung wird dem Prokurator des Königs oder gegebenenfalls dem mit der Sache befassten Untersuchungsrichter zusammen mit dem Vernehmungsprotokoll übermittelt. Sie ist Teil der Strafakte; die Einsichtnahme in die Akte oder der Erhalt von Abschriften erfolgt gemäß den Artikeln 21bis und 61ter des Strafprozessgesetzbuches. Der Verdächtige, dem die Freiheit entzogen worden ist, hat jedoch das Recht, selbst oder über seinen Rechtsanwalt von der Aufzeichnung seiner Vernehmung Kenntnis zu nehmen, und zwar auf einfache Anfrage hin, die er selbst oder sein Rechtsanwalt an den Prokurator des Königs oder gegebenenfalls an den mit der Sache befassten Untersuchungsrichter richtet.

	Die Aufzeichnung der Vernehmung wird auf einem digitalen Datenträger aufbewahrt.

	§ 4 - Wenn die vernommene Person die Verfahrenssprache nicht versteht beziehungsweise nicht spricht oder wenn sie Hör- oder Sprechstörungen aufweist und wenn der Rechtsanwalt die Sprache der zu vernehmenden Person nicht versteht beziehungsweise nicht spricht, wird ein vereidigter Dolmetscher während der vorherigen vertraulichen Beratung mit dem Rechtsanwalt herangezogen. Im Protokoll werden der Beistand eines vereidigten Dolmetschers sowie sein Name und seine Eigenschaft vermerkt. Die Dolmetscherkosten gehen zu Lasten des Staates.

	§ 5 - Die zu vernehmende Person hat während der Vernehmungen, die binnen den in § 1 erwähnten Fristen stattfinden, ein Recht auf Beistand durch ihren Rechtsanwalt.

	Die Vernehmung wird während höchstens fünfzehn Minuten im Hinblick auf eine zusätzliche vertrauliche Beratung unterbrochen, entweder ein einziges Mal auf Anfrage der zu vernehmenden Person selbst oder auf Anfrage ihres Rechtsanwalts, oder aber bei der Aufdeckung neuer Verstöße, die mit den Taten, die der Person gemäß Artikel 47bis § 2 des Strafprozessgesetzbuches zur Kenntnis gebracht wurden, nicht in Zusammenhang stehen.

	§ 6 - Nur eine volljährige zu vernehmende Person kann willentlich und wohlüberlegt auf die in den Paragraphen 2 und 5 erwähnten Rechte verzichten. Bevor sie diese Entscheidung trifft, kann sie darum ersuchen, sich vertraulich per Telefon mit einem Rechtsanwalt des Bereitschaftsdienstes zu unterhalten. Sie muss in einem von ihr datierten und unterzeichneten Dokument, in dem ihr die nötigen Informationen über die möglichen Folgen eines Verzichts auf das Recht auf Beistand eines Rechtsanwalts erteilt werden, schriftlich auf dieses Recht verzichten. Die betreffende Person wird darüber informiert, dass sie ihren Verzicht widerrufen kann.

	§ 7 - Unbeschadet der Bestimmungen der besonderen Gesetze hat jeder, dem gemäß den Artikeln 1, 2 oder 3 die Freiheit entzogen wird, ein Recht darauf, wenn der Verdächtige darum ersucht, dass eine von ihm bestimmte Drittperson über das geeignetste Kommunikationsmittel von seiner Festnahme in Kenntnis gesetzt wird durch den Vernehmer oder durch eine von Letzterem bestimmte Person.

	Der Prokurator des Königs oder der mit der Akte befasste Untersuchungsrichter kann ‑ je nach Verfahrensstand - diese Inkenntnissetzung durch eine mit Gründen versehene Entscheidung für die Dauer, die für den Schutz der Interessen der Untersuchung notwendig ist, hinausschieben, wenn dies durch einen der folgenden zwingenden Gründe gerechtfertigt ist:

	a) die dringende Notwendigkeit, einer ernsthaften Gefährdung des Lebens, der Freiheit oder der körperlichen Unversehrtheit einer Person vorzubeugen,

	b) die dringende Notwendigkeit, eine Situation zu vermeiden, in der das Strafverfahren ernsthaft beeinträchtigt werden kann.

	§ 8 - Wem gemäß den Artikeln 1, 2 oder 3 die Freiheit entzogen wird, der hat ein Recht auf medizinischen Beistand. Die Kosten für den medizinischen Beistand, der innerhalb der in den Artikeln 1, 2 und 3 erwähnten Fristen geleistet wird, fallen unter die Gerichtskosten.

	Unbeschadet des in Absatz 1 vorgesehenen Rechts hat diese Person subsidiär das Recht, eine Untersuchung durch einen Arzt ihrer Wahl zu beantragen. Die Kosten dieser Untersuchung gehen zu ihren Lasten.

	§ 9 - In Anbetracht der besonderen Umstände einer Sache kann der Prokurator des Königs oder der mit der Sache befasste Untersuchungsrichter - je nach Verfahrensstand - ausnahmsweise durch eine mit Gründen versehene Entscheidung von der Anwendung der in den Paragraphen 2 und 5 vorgesehenen Rechte abweichen, wenn dies durch einen oder mehrere der folgenden zwingenden Gründe gerechtfertigt ist:

	a) wenn die dringende Notwendigkeit vorliegt, einer ernsthaften Gefährdung des Lebens, der Freiheit oder der körperlichen Unversehrtheit einer Person vorzubeugen. Die Vernehmungen, die ohne Wahrung der in den Paragraphen 2 und 5 vorgesehenen Rechte vorgenommen werden, werden ausschließlich zu dem Zweck, Informationen zu erhalten, die für die Vorbeugung einer ernsthaften Gefährdung des Lebens, der Freiheit oder der körperlichen Unversehrtheit einer Person von großer Bedeutung sind, und in dem dafür erforderlichen Umfang durchgeführt,

	b) wenn es zwingend erforderlich ist, dass die Behörden, die die Untersuchung vornehmen, unverzüglich auftreten, um eine ernsthafte Beeinträchtigung des Strafverfahrens zu vermeiden. Die Vernehmungen, die ohne Wahrung der in den Paragraphen 2 und 5 vorgesehenen Rechte vorgenommen werden, werden ausschließlich zu dem Zweck, Informationen zu erhalten, die für die Vermeidung einer ernsthaften Beeinträchtigung eines Strafverfahrens von großer Bedeutung sind, und in dem dafür erforderlichen Umfang durchgeführt.

§ 10 - Unbeschadet von Artikel 184ter des Strafprozessgesetzbuches kann der Prokurator des Königs oder der mit der Sache befasste Untersuchungsrichter - je nach Verfahrensstand - ausnahmsweise durch eine mit Gründen versehene Entscheidung zeitweilig von der unverzüglichen Anwendung der in den Paragraphen 2 und 5 vorgesehenen Rechte abweichen, wenn es aufgrund der geographischen Entfernung des Verdächtigen nicht möglich ist, das Recht auf Zugang zu einem Rechtsanwalt binnen dieser Frist zu gewährleisten, und wenn diese Rechte nicht per Telefon oder über Videokonferenzschaltung ausgeübt werden können. Diese Bestimmung gilt nicht für Verdächtige, die sich innerhalb der Staatsgrenzen, wie in Artikel 7 der Verfassung erwähnt, befinden.]]

[Art. 2bis eingefügt durch Art. 4 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011) und ersetzt durch Art. 6 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016); § 1 abgeändert durch Art. 8 Nr. 1 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]

KAPITEL 2 - Vorführungsbefehl


	Art. 3 - Der Untersuchungsrichter kann einen mit Gründen versehenen Vorführungsbefehl gegen jede ihm noch nicht überantwortete Person erlassen, gegen die schwerwiegende Schuldindizien mit Bezug auf ein Verbrechen oder ein Vergehen vorliegen.

	[Der Vorführungsbefehl beinhaltet diesen Personen gegenüber einen Freiheitsentziehungstitel für höchstens achtundvierzig Stunden ab dem Zeitpunkt der effektiven Freiheitsentziehung, wie in den Artikeln 1 und 2 erwähnt.]

[Art. 3 Abs. 2 eingefügt durch Art. 9 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	Art. 4 - Der Untersuchungsrichter kann gemäß Artikel 80 des Strafprozessgesetzbuches und unbeschadet der in diesem Artikel vorgesehenen Geldbuße ebenfalls Vorführungsbefehle gegen die Zeugen erlassen, die sich weigern, auf die ihnen übermittelte Ladung hin zu erscheinen.


	Art. 5 - Die Vernehmung durch den Untersuchungsrichter erfolgt [unverzüglich] ab der Zustellung des Vorführungsbefehls.

[Art. 5 abgeändert durch Art. 10 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	Art. 6 - Der Vorführungsbefehl wird von dem Magistraten, der ihn erlassen hat, unterzeichnet und mit dessen Siegel versehen.

	Die Person, gegen die dieser Befehl erlassen worden ist, wird darin namentlich erwähnt oder so klar wie möglich bestimmt.


	Art. 7 - Der Vorführungsbefehl muss zum Zeitpunkt der Festnahme, wenn sie infolge der Vollstreckung dieses Befehls erfolgt, oder [unverzüglich nach] der effektiven Freiheitsentziehung, wenn der Aushändigung des Befehls eine von den Vertretern der Staatsgewalt oder vom Prokurator des Königs ergriffene Maßnahme vorausgegangen ist, zugestellt werden.

	Ein Protokoll wird erstellt, in dem Folgendes vermerkt wird:

	a) die genaue Uhrzeit der effektiven Freiheitsentziehung,

	b) die genaue Uhrzeit der Zustellung des Vorführungsbefehls an den Betroffenen,


	c) alle von den Vertretern der Staatsgewalt ergriffenen Maßnahmen zur Überantwortung des Betroffenen an den Untersuchungsrichter.

[Art. 7 Abs. 1 abgeändert durch Art. 11 Nr. 2 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	Art. 8 - Der Vorführungsbefehl wird von einem Vertreter der Staatsgewalt zugestellt, der dem Betroffenen eine Abschrift des Befehls übergibt und dies beurkundet.

	[…]

[Art. 8 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 12 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	Art. 9 - Der Vorführungsbefehl ist auf dem gesamten Staatsgebiet des Königreichs vollstreckbar.

	[In Friedenszeiten kann der Vorführungsbefehl, der gegen eine in [Artikel 10] des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches erwähnte Person erlassen wird, gegebenenfalls auf ausländischem Staatsgebiet vollstreckt werden.]

[Art. 9 Abs. 2 eingefügt durch Art. 48 des G. vom 10. April 2003 (B.S. vom 7. Mai 2003) und abgeändert durch Art. 55 des G. vom 9. April 2024 (B.S. vom 18. April 2024)]


	Art. 10 - Der Vorführungsbefehl wird sofort vollstreckt. Der Untersuchungsrichter kann diese Vollstreckung jedoch aufschieben, wenn der betroffenen Person die Freiheit noch nicht entzogen worden ist.


	Art. 11 - Gegen eine Person, die sich weigert, dem Vorführungsbefehl Folge zu leisten, oder die versucht zu entweichen, nachdem sie erklärt hat, Folge zu leisten, muss Zwang angewendet werden.

	Der Träger des Vorführungsbefehls fordert nötigenfalls die Staatsgewalt des nächstgelegenen Ortes an, die verpflichtet ist, dem im Vorführungsbefehl enthaltenen Antrag Folge zu leisten.


	Art. 12 - [Für die in Artikel 4 erwähnten Zeugen deckt der Vorführungsbefehl einen Zeitraum der Freiheitsentziehung von höchstens vierundzwanzig Stunden ab der Freiheitsentziehung, unabhängig davon, ob die Freiheitsentziehung in Ausführung des Vorführungsbefehls erfolgt oder nicht.]

[Art. 12 ersetzt durch Art. 13 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	Art. 13 - Der Untersuchungsrichter, der unmittelbar oder in Ausführung von Artikel 90 des Strafprozessgesetzbuches durch Verweisung mit der Sache befasst ist, übermittelt dem Untersuchungsrichter des Ortes, wo die Person, gegen die ein Vorführungsbefehl erlassen wurde, vorgefunden worden ist, die Aktenstücke, Mitteilungen und Auskünfte mit Bezug auf die Straftat, um diese Person zu vernehmen.

	Ebenso werden anschließend alle Aktenstücke zusammen mit dem Vernehmungsprotokoll dem mit der Sache befassten Richter übermittelt.


	Art. 14 - Kann die Person, gegen die ein Vorführungsbefehl erlassen worden ist, nicht gefunden werden, wird dieser Befehl dem Bürgermeister oder einem Schöffen oder dem Polizeikommissar der Gemeinde des Wohnortes dieser Person vorgelegt.

	Der Bürgermeister, der Schöffe oder der Polizeikommissar visiert das Original der Zustellungsurkunde.

	[Wenn der Vorführungsbefehl gemäß Artikel 9 Absatz 2 erlassen wird und die Person nicht gefunden werden kann, kann er dem Kommandanten der Militäreinheit, der der Betroffene angehört, vorgelegt werden. In diesem Fall visiert der Kommandant das Original der Zustellungsurkunde.]

[Art. 14 Abs. 3 eingefügt durch Art. 49 des G. vom 10. April 2003 (B.S. vom 7. Mai 2003)]


	Art. 15 - Die Nichtbeachtung der Formvorschriften für den Vorführungsbefehl wird immer mit einer Geldbuße von mindestens 50 [EUR] zu Lasten des Greffiers geahndet und kann die Ermahnung des Untersuchungsrichters und des Prokurators des Königs und sogar eine Haftungsklage zur Folge haben.

[Art. 15 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000)]



[KAPITEL 2/1 - [...]]

[Unterteilung Kapitel 2/1 eingefügt durch Art. 5 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011) und aufgehoben durch Art. 14 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


[Art. 15bis - [...]]

[Art. 15bis eingefügt durch Art. 6 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011) und aufgehoben durch Art. 14 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]



KAPITEL 3 - Haftbefehl


	Art. 16 - § 1 - Nur im Fall absoluter Notwendigkeit für die öffentliche Sicherheit und wenn die Tat für den Beschuldigten eine Hauptkorrektionalgefängnisstrafe von einem Jahr oder eine schwerere Strafe zur Folge hat, kann der Untersuchungsrichter einen Haftbefehl erlassen.

[Der Untersuchungsrichter entscheidet ebenfalls, ob dieser Haftbefehl entweder in einem Gefängnis oder durch eine Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung vollstreckt werden muss. Die Vollstreckung der Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung, die die ständige Anwesenheit des Betreffenden an einer bestimmten Adresse voraussetzt, erlaubtes Entfernen ausgenommen, erfolgt gemäß den vom König festgelegten Modalitäten.]

Diese Maßnahme darf nicht im Hinblick auf eine sofortige Ahndung oder die Ausübung jeglicher anderer Form von Zwang ergriffen werden.

[Wenn das Höchstmaß der anwendbaren Strafe fünfzehn Jahre Zuchthaus oder, bei den in Buch 2 Titel 1ter des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten, eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren nicht übersteigt, darf der Befehl nur erlassen werden, wenn es ernsthafte Gründe zur Annahme gibt, dass der in Freiheit gelassene Beschuldigte neue Verbrechen oder Vergehen begeht, sich dem Zugriff der Justiz entzieht, versucht, Beweise verschwinden zu lassen, oder mit Dritten kolludiert. Außer für Straftaten, die im Rahmen einer in Artikel 322 des Strafgesetzbuches erwähnten Vereinigung oder im Rahmen einer in Artikel 324bis des Strafgesetzbuches erwähnten kriminellen Organisation begangen werden, für die in den Artikeln 433quinquies bis 433octies des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten, für Straftaten, die in den Artikeln 77bis bis 77quinquies des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erwähnt sind, und für Straftaten, die in Artikel 2bis § 3 Buchstabe b) und § 4 Buchstabe b) des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, erwähnt sind, kann die Bedingung, dass es ernsthafte Gründe zur Annahme gibt, dass der Beschuldigte mit Dritten kolludiert, nur die Ausstellung eines Haftbefehls und die Aufrechterhaltung dieses Haftbefehls beim ersten Erscheinen gemäß Artikel 21 und beim ersten monatlichen Erscheinen gemäß Artikel 22 begründen.]

§ 2 - Außer wenn der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält, muss der Untersuchungsrichter, bevor er einen Haftbefehl erlässt, den Beschuldigten [zum Tatbestand, der der Beschuldigung zugrunde liegt und die Ausstellung eines Haftbefehls zur Folge haben kann,] vernehmen und seine diesbezüglichen Bemerkungen anhören. [In Ermangelung dieser Vernehmung wird der Beschuldigte freigelassen.]

[Während der Vernehmung hat der Beschuldigte ein Recht auf Beistand durch seinen Rechtsanwalt. Nur ein volljähriger Beschuldigter kann willentlich und wohlüberlegt auf dieses Recht verzichten. Der Untersuchungsrichter vermerkt diesen Verzicht im Vernehmungsprotokoll.]

[Der Rechtsanwalt kann gemäß Artikel 47bis § 6 Nr. 7 des Strafprozessgesetzbuches Bemerkungen formulieren.]

[Der Untersuchungsrichter teilt dem Rechtsanwalt rechtzeitig Ort und Uhrzeit der Vernehmung, an der er teilnehmen kann, mit. Die Vernehmung kann zu der anberaumten Uhrzeit beginnen, selbst wenn der Rechtsanwalt noch nicht anwesend ist. Sobald der Rechtsanwalt ankommt, wohnt er der Vernehmung bei.]

[Der Untersuchungsrichter muss dem Beschuldigten ebenfalls mitteilen, dass ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden kann, und er muss seine diesbezüglichen Bemerkungen und gegebenenfalls die seines Rechtsanwalts anhören.] [...]

Alle diese Angaben werden im Vernehmungsprotokoll vermerkt.

[Wird der Haftbefehl gemäß Artikel 19 § 1bis vollstreckt, erfolgt die Vernehmung [mittels Radio, Telefon, audiovisueller oder anderer technischer Mittel, die eine Direktübertragung der Stimme zwischen dem Untersuchungsrichter und dem Verdächtigen ermöglichen und den vertraulichen Charakter ihres Gesprächs gewährleisten].]

§ 3 - Der Haftbefehl wird sofort nach der ersten Vernehmung des Beschuldigten durch den Untersuchungsrichter erlassen, außer wenn der Richter Untersuchungsmaßnahmen anordnet, um eine Angabe der Vernehmung zu überprüfen, wobei der Beschuldigte ihm überantwortet bleibt.

§ 4 - [Hat der Beschuldigte noch keinen Rechtsanwalt, erinnert ihn der Untersuchungsrichter daran, dass er das Recht hat, einen Rechtsanwalt zu wählen, und nimmt er Kontakt auf mit dem Bereitschaftsdienst, der von der Kammer der französischsprachigen und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften und der Kammer der flämischen Rechtsanwaltschaften oder, in deren Ermangelung, vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer oder von seinem Beauftragten organisiert wird. Diese Formalitäten werden im Vernehmungsprotokoll vermerkt.]

§ 5 - Im Haftbefehl werden die Tat, wegen der der Haftbefehl erlassen wird, und die Gesetzesbestimmung, die vorsieht, dass diese Tat ein Verbrechen oder ein Vergehen ist, vermerkt und wird das Vorliegen schwerwiegender Schuldindizien festgestellt.

Der Richter vermerkt darin die tatsächlichen Umstände der Sache und die tatsächlichen Umstände mit Bezug auf die Persönlichkeit des Beschuldigten, die die Untersuchungshaft unter Berücksichtigung der in § 1 vorgesehenen Kriterien rechtfertigten. [...]

[Wenn der Untersuchungsrichter entscheidet, dass der Haftbefehl durch eine Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung vollstreckt werden muss, vermerkt er ebenfalls die Adresse, wo die Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung vollstreckt wird.]

Im Haftbefehl wird ebenfalls angegeben, dass der Beschuldigte vorab angehört worden ist.

§ 6 - Der Haftbefehl wird vom Richter, der ihn erlassen hat, unterzeichnet und mit seinem Siegel versehen. [...]

Der Beschuldigte wird darin namentlich erwähnt oder so klar wie möglich bestimmt. 

	[§ 6bis - Der Beschuldigte, der die Verfahrenssprache nicht versteht, hat das Recht, eine Übersetzung der relevanten Passagen des Haftbefehls in eine Sprache, die er versteht, zu beantragen, damit er Kenntnis von den ihm angelasteten Taten haben und sich effektiv verteidigen kann, es sei denn, der Beschuldigte hat eine mündliche Übersetzung erhalten. Der Antrag muss zur Vermeidung des Verfalls binnen drei Tagen nach Ausstellung des Haftbefehls bei der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz hinterlegt werden. Die Übersetzung wird binnen einer angemessenen Frist zur Verfügung gestellt.

	Hat der Beschuldigte eine mündliche Übersetzung erhalten, wird dies im Haftbefehl vermerkt.

Die Übersetzungskosten gehen zu Lasten des Staates.]

§ 7 - Im Protokoll der Vernehmung des Beschuldigten durch den Untersuchungsrichter sowie in allen Protokollen von Vernehmungen des Beschuldigten, die zwischen dem Zeitpunkt seiner Freiheitsentziehung und dem Zeitpunkt seiner Verweisung an den Untersuchungsrichter erfolgt sind, müssen die Uhrzeiten des Beginns der Vernehmung, des Beginns und des Endes der eventuellen Unterbrechungen und des Endes der Vernehmung vermerkt werden.

[Art. 16 § 1 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 2 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 1 Abs. 4 ersetzt durch Art. 10 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 6 Nr. 1 und 2 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005); § 2 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011); § 2 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011) und ersetzt durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016); § 2 neuer Absatz 4 eingefügt durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011); § 2 Abs. 5 abgeändert durch Art. 6 Nr. 3 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005), Art. 7 Nr. 2 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011) und Art. 7 Nr. 2 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016); § 2 Abs. 7 (früherer Absatz 4) eingefügt durch Art. 50 des G. vom 10. April 2003 (B.S. vom 7. Mai 2003) und abgeändert durch Art. 9 des G. vom 20. Juli 2006 (B.S. vom 28. Juli 2006); § 4 ersetzt durch Art. 7 Nr. 3 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016); § 5 Abs. 2 abgeändert durch Art. 6 Nr. 4 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und Art. 7 Nr. 4 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016); § 5 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 6 Abs. 1 abgeändert durch Art. 6 Nr. 5 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und Art. 7 Nr. 5 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016); § 6bis eingefügt durch Art. 7 Nr. 6 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016); siehe auch Entscheid Nr. 91/2018 des Verfassungsgerichtshofes vom 5. Juli 2018 (B.S. vom 1. August 2018)]


	Art. 17 - Wenn der Untersuchungsrichter sich weigert, einen vom Prokurator des Königs beantragten Haftbefehl zu erlassen, fasst er einen mit Gründen versehenen Beschluss, den er dem Prokurator des Königs umgehend mitteilt.

	Gegen diesen Beschluss kann keine Beschwerde eingelegt werden.


	Art. 18 - § 1 - [Der Haftbefehl wird dem Beschuldigten binnen einer Frist von [achtundvierzig] Stunden zugestellt. [Diese Frist läuft entweder ab dem Zeitpunkt, der in Artikel 1 Nr. 2 oder 3 oder in Artikel 2 Nr. 5 festgelegt ist, oder ab dem Zeitpunkt, der in Artikel 3 Absatz 2 festgelegt ist, wenn der Haftbefehl gegen einen Beschuldigten erlassen wird, der auf der Grundlage eines Vorführungsbefehls inhaftiert ist.]]

	Die Zustellung erfolgt durch den Greffier des Untersuchungsrichters, durch den Direktor einer Strafanstalt oder durch einen Vertreter der Staatsgewalt.

	Sie besteht aus einer mündlichen Mitteilung der Entscheidung in der Verfahrenssprache, wobei eine vollständige Abschrift der Zustellungsurkunde ausgehändigt wird. Auch wenn der Beschuldigte bereits inhaftiert ist, wird ihm der Haftbefehl vorgelegt und wird ihm eine Abschrift davon ausgestellt.

	In Ermangelung der ordnungsmäßigen Zustellung innerhalb der gesetzlichen Frist wird der Beschuldigte freigelassen.

	§ 2 - Bei der Zustellung des Haftbefehls werden dem Beschuldigten eine Abschrift des Protokolls seiner Vernehmung durch den Untersuchungsrichter und eine Abschrift der anderen in Artikel 16 § 7 erwähnten Aktenstücke ausgehändigt.

[Art. 18 § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011) und abgeändert durch Art. 5 und 15 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]


	Art. 19 - § 1 - Der Haftbefehl wird sofort vollstreckt. Gegen den Haftbefehl kann weder Berufung noch Kassationsbeschwerde eingelegt werden. Er ist auf dem gesamten Staatsgebiet des Königreichs vollstreckbar.

	[§ 1bis - In Friedenszeiten kann der Haftbefehl, der gegenüber einer in [Artikel 10] des einleitenden Titels des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Person erlassen wird, gegebenenfalls auf ausländischem Staatsgebiet vollstreckt werden.]

	§ 2 - Der Untersuchungsrichter, der unmittelbar oder in Ausführung von Artikel 90 des Strafprozessgesetzbuches durch Verweisung mit der Sache befasst ist, übermittelt dem Untersuchungsrichter des Ortes, wo der Beschuldigte, gegen den Haftbefehl erlassen wurde, vorgefunden worden ist, die Aktenstücke, Mitteilungen und Auskünfte mit Bezug auf den Verstoß, um ihn vernehmen zu lassen.

	Ebenso werden anschließend alle Aktenstücke zusammen mit dem Vernehmungsprotokoll an den mit der Sache befassten Richter zurückgeschickt.

	§ 3 - Wenn der mit der Sache befasste Richter im Laufe der gerichtlichen Untersuchung einen Haftbefehl erlässt, kann er durch diesen Befehl anordnen, dass der Beschuldigte in die Untersuchungshaftanstalt des Ortes, wo die gerichtliche Untersuchung stattfindet, überführt wird.

	Wird im Haftbefehl nicht vermerkt, dass der Beschuldigte so überführt wird, bleibt er in der Untersuchungshaftanstalt des Bezirks, in dem er vorgefunden wurde, bis die Ratskammer gemäß den Artikeln 127, 128, 129, 130, 132 und 133 des Strafprozessgesetzbuches darüber befunden hat.

	§ 4 - Der Träger des Haftbefehls fordert nötigenfalls die Staatsgewalt des nächstgelegenen Ortes an, die verpflichtet ist, dem im Befehl enthaltenen Antrag Folge zu leisten.

	§ 5 - Der aufgrund eines Haftbefehls gefasste Beschuldigte wird unverzüglich in die im Befehl angegebene Untersuchungshaftanstalt überführt.

	§ 6 - Der mit der Vollstreckung des Haftbefehls beauftragte Beamte übergibt den Beschuldigten an den Wächter der Untersuchungshaftanstalt, der dem Beamten Entlastung erteilt.

	Anschließend bringt er die Aktenstücke mit Bezug auf die Festnahme zur Kanzlei des Korrektionalgerichts und erhält eine Empfangsbestätigung.

	Er legt den Nachweis der Entlastung und die Empfangsbestätigung binnen [achtundvierzig] Stunden dem Untersuchungsrichter vor, der beide Aktenstücke mit seinem Visum versieht, das er datiert und unterzeichnet.

	[Wird der Haftbefehl gemäß Artikel 19 § 1bis vollstreckt, müssen der Nachweis der Entlastung und die Empfangsbestätigung dem Untersuchungsrichter binnen [achtundvierzig] Stunden nach der Ankunft des Beschuldigten auf belgischem Staatsgebiet übermittelt werden.]

	§ 7 - Die Nichtbeachtung der Formvorschriften für den Haftbefehl wird immer mit einer Geldbuße von mindestens 50 [EUR] zu Lasten des Greffiers geahndet und kann die Ermahnung des Untersuchungsrichters und des Prokurators des Königs und sogar eine Haftungsklage zur Folge haben.

[Art. 19 § 1bis eingefügt durch Art. 51 Nr. 1 des G. vom 10. April 2003 (B.S. vom 7. Mai 2003) und abgeändert durch Art. 56 des G. vom 9. April 2024 (B.S. vom 18. April 2024); § 6 Abs. 3 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017); § 6 Abs. 4 eingefügt durch Art. 51 Nr. 2 des G. vom 10. April 2003 (B.S. vom 7. Mai 2003) und abgeändert durch Art. 5 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017); § 7 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 26. Juni 2000 (B.S. vom 29. Juli 2000)]


	Art. 20 - [§ 1] - [Unbeschadet der Bestimmungen der [Artikel 2bis und 16] kann der Beschuldigte sofort nach seiner ersten Vernehmung durch den Untersuchungsrichter frei mit seinem Rechtsanwalt in Verbindung treten.]

[§ 2] - Der Richter kann verbieten, mit anderen Personen als dem Rechtsanwalt in Verbindung zu treten, wenn dies für die gerichtliche Untersuchung notwendig ist. Er fasst zu diesem Zweck einen mit Gründen versehenen Beschluss, der ins Gefängnisregister übertragen wird. Das Verbot gilt für höchstens drei Tage ab der ersten Vernehmung. Es kann nicht verlängert werden.

[§ 3 - Gibt es ernsthafte Gründe zu befürchten, dass ein Beschuldigter versuchen könnte, Beweise verschwinden zu lassen oder mit Dritten zu kolludieren, kann der Untersuchungsrichter beschließen, einen Beschuldigten von anderen Beschuldigten fernzuhalten, und in Abweichung von § 2:

1. den Besuch von individuell im Beschluss vermerkten Personen von außerhalb des Gefängnisses verbieten,

2. den Briefverkehr von beziehungsweise an individuell im Beschluss vermerkte Personen verbieten,

3. telefonische Kontakte mit individuell im Beschluss vermerkten Personen verbieten.]

[§ 3bis - Wenn der Haftbefehl durch eine Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung vollstreckt wird, kann der Untersuchungsrichter:

1. dem Beschuldigten verbieten, Besuch von individuell im Haftbefehl vermerkten Personen zu erhalten,

2. jeglichen Briefverkehr mit individuell im Haftbefehl vermerkten Personen oder Einrichtungen verbieten,

3. jegliche Telefongespräche oder elektronische Kommunikation mit individuell im Haftbefehl vermerkten Personen oder Einrichtungen verbieten.]

[§ 4 - Der Untersuchungsrichter trifft diese Entscheidung durch einen mit Gründen versehenen Beschluss, der im Gefängnis in ein zu diesem Zweck vorgesehenes Register übertragen und dem Beschuldigten vom Gefängnisdirektor zugestellt wird.

Die Entscheidung gilt für die vom Untersuchungsrichter festgelegte strikt notwendige Dauer und spätestens bis zu dem Zeitpunkt, wo er dem Prokurator des Königs die Akte gemäß Artikel 127 Absatz 1 des Strafprozessgesetzbuches übermittelt.]

[§ 5 - Die Entscheidung des Untersuchungsrichters zur Einschränkung der Besuche, des Briefwechsels und der Telefongespräche lässt die Rechte des Beschuldigten, was die Kontaktmöglichkeiten mit seinem Rechtsanwalt betrifft, unberührt.

Die Entscheidung des Untersuchungsrichters zur Einschränkung des Briefwechsels lässt die Rechte des Beschuldigten, was den Briefwechsel mit Personen betrifft, der aufgrund von [Artikel 57] des Grundsatzgesetzes über die Verwaltung der Strafanstalten und die Rechtsstellung der Inhaftierten nicht der Kontrolle unterliegt, unberührt.

Unbeschadet der in Artikel 59 § 1 Absatz 2 des Grundsatzgesetzes über die Verwaltung der Strafanstalten und die Rechtsstellung der Inhaftierten vorgesehenen Einschränkungen kann der Untersuchungsrichter die Besuche der in Artikel 59 § 1 Absatz 1 erwähnten Personen nur einschränken, wenn diese Personen beschuldigt worden sind.]

[§ 6 - Der Beschuldigte kann beim Untersuchungsgericht, das über die Untersuchungshaft befindet, einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung der vom Untersuchungsrichter [aufgrund von § 3 und § 3bis] auferlegten Maßnahmen einreichen. Dieser Antrag wird der Akte über die Untersuchungshaft beigefügt.

Das Verfahren verläuft gemäß den Bestimmungen der Artikel 21 bis 24. Berufung gegen die Entscheidung wird gemäß Artikel 30 [...] eingelegt.] [Gegen die Entscheidung in der Berufungsinstanz kann nicht unmittelbar Kassationsbeschwerde eingelegt werden.]

[§ 7 - Die Paragraphen 2 und 3 sind nicht anwendbar auf den Haftbefehl, der durch eine Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung vollstreckt wird.]

[Art. 20 § 1 (früherer Absatz 1) nummeriert durch Art. 179 des G. vom 12. Januar 2005 (B.S. vom 1. Februar 2005), ersetzt durch Art. 9 des G. vom 13. August 2011 (B.S. vom 5. September 2011) und abgeändert durch Art. 16 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017); § 2 (früherer Absatz 2) nummeriert durch Art. 179 des G. vom 12. Januar 2005 (B.S. vom 1. Februar 2005); § 3 eingefügt durch Art. 179 des G. vom 12. Januar 2005 (B.S. vom 1. Februar 2005); § 3bis eingefügt durch Art. 3 Buchstabe a) des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 4 eingefügt durch Art. 179 des G. vom 12. Januar 2005 (B.S. vom 1. Februar 2005); § 5 eingefügt durch Art. 179 des G. vom 12. Januar 2005 (B.S. vom 1. Februar 2005), selbst abgeändert durch Art. 34 Nr. 1 des G. vom 23. Dezember 2005 (B.S. vom 30. Dezember 2005); § 6 eingefügt durch Art. 179 des G. vom 12. Januar 2005 (B.S. vom 1. Februar 2005), selbst abgeändert durch Art. 34 Nr. 2 des G. vom 23. Dezember 2005 (B.S. vom 30. Dezember 2005); § 6 Abs. 1 abgeändert durch Art. 3 Buchstabe b) des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 6 Abs. 2 abgeändert durch Art. 127 Nr. 1 und 2 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); § 7 eingefügt durch Art. 3 Buchstabe c) des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); siehe auch Entscheid Nr. 148/2017 des Verfassungsgerichtshofes vom 21. Dezember 2017 (B.S. vom 12. Januar 2018)]

[KAPITEL 3bis - Haftbefehl im Hinblick auf das sofortige Erscheinen]

[Kapitel 3bis mit Art. 20bis eingefügt durch Art. 7 des G. vom 28. März 2000 (B.S. vom 1. April 2000)]


	Art. 20bis - [...]

[Art. 20bis aufgehoben durch Art. 54 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024)]



KAPITEL 4 - Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft


	Art. 21 - § 1 - Der vom Untersuchungsrichter ausgestellte Haftbefehl gilt für eine Höchstdauer von fünf Tagen ab seiner Vollstreckung.

Vor Ablauf dieser Frist und unbeschadet der Anwendung von Artikel 25 § 1 entscheidet die Ratskammer nach einem Bericht des Untersuchungsrichters und nachdem sie den Prokurator des Königs, [den Beschuldigten und/oder seinen Beistand] angehört hat, ob die Untersuchungshaft aufrechterhalten werden muss [sowie über die Modalitäten für deren Vollstreckung].

§ 2 - Ort, Tag und Uhrzeit des Erscheinens werden mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Erscheinen vor der Ratskammer in einem besonderen bei der Kanzlei geführten Register vermerkt und der Greffier übermittelt diese Angaben per Fernkopierer[, per Einschreibebrief oder auf elektronischem Wege] an den Beschuldigten und dessen Rechtsanwalt.

§ 3 - Die Akte wird dem Beschuldigten und seinem Rechtsanwalt während des letzten Werktags vor dem Erscheinen zur Verfügung gestellt. [Die Einsichtnahme in die Akte setzt voraus, dass der Beschuldigte oder sein Rechtsanwalt selbst und mit eigenen Mitteln vor Ort kostenlos eine Kopie der Akte anfertigen können. Der Untersuchungsrichter kann die Anfertigung einer Kopie der Akte oder bestimmter Aktenstücke jedoch unter Angabe von Gründen verbieten, wenn die gerichtliche Untersuchung es erfordert oder wenn die Anfertigung einer Kopie eine Gefahr für Personen darstellt oder ihr Privatleben ernsthaft gefährdet.]

[Diese Zurverfügungstellung kann mittels vom Greffier beglaubigter Abschriften, gegebenenfalls in elektronischer Form, erfolgen.]

Die Akte wird ihnen erneut während des Vormittags des Tages des Erscheinens zur Verfügung gestellt, wenn der Vortag kein Werktag war; in diesem Fall erfolgt das Erscheinen vor der Ratskammer am Nachmittag.

§ 4 - Die Ratskammer prüft die Regularität des Haftbefehls im Hinblick auf die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes. [Sie befindet darüber hinaus gemäß den in Artikel 16 § 1 vorgesehenen Kriterien über die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Haft und über die Modalitäten für deren Vollstreckung.]

§ 5 - Ist die Ratskammer der Meinung, dass die Untersuchungshaft aufrechterhalten werden muss, versieht sie ihre Entscheidung mit Gründen, wie in Artikel 16 § 5 Absatz 1 und 2 vorgesehen.

§ 6 - Der Beschluss zur Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft ist für einen Monat ab dem Tag, an dem er gefasst wird, gültig.

[Art. 21 § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 4 Nr. 1 und Art. 15 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 2 abgeändert durch Art. 15 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 156 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019); § 3 Abs. 2 ersetzt durch Art. 12 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 4 abgeändert durch Art. 4 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013)]


	Art. 22 - Solange die Untersuchungshaft nicht beendet wird und die gerichtliche Untersuchung nicht abgeschlossen ist, befindet die Ratskammer von Monat zu Monat [oder, ab der [vierten] Entscheidung, alle zwei Monate] über die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft [sowie über die Modalitäten für deren Vollstreckung].

[Ab der [vierten] Entscheidung gilt der Beschluss zur Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft und über die Modalitäten für deren Vollstreckung als Freiheitsentziehungstitel für zwei Monate.]

Auf Antrag des Beschuldigten oder seines Beistands lädt der Untersuchungsrichter den Beschuldigten binnen zehn Tagen vor jedem Erscheinen vor der Ratskammer oder der Anklagekammer, die gemäß Artikel 31 § 4 über die Verweisung befindet, zu einer zusammenfassenden Vernehmung vor; der Greffier notifiziert dem Beistand des Beschuldigten und dem Prokurator des Königs, die dieser Vernehmung beiwohnen können, sofort die Vorladung, entweder schriftlich[, per Fernkopierer oder auf elektronischem Wege].

Vor dem Erscheinen wird die Akte dem Beschuldigten und seinem Beistand während zwei Tagen zur Verfügung gestellt. Der Greffier teilt ihnen dies per Fernkopierer[, per Einschreibesendung oder auf elektronischem Wege] mit. [Die Einsichtnahme in die Akte setzt voraus, dass der Beschuldigte oder sein Rechtsanwalt selbst und mit eigenen Mitteln vor Ort kostenlos eine Kopie der Akte anfertigen können. Der Untersuchungsrichter kann die Anfertigung einer Kopie der Akte oder bestimmter Aktenstücke jedoch unter Angabe von Gründen verbieten, wenn die gerichtliche Untersuchung es erfordert oder wenn die Anfertigung einer Kopie eine Gefahr für Personen darstellt oder ihr Privatleben ernsthaft gefährdet.]

[Diese Zurverfügungstellung kann mittels vom Greffier beglaubigter Abschriften, gegebenenfalls in elektronischer Form, erfolgen.]

Die Ratskammer prüft, ob gegen den Beschuldigten schwerwiegende Schuldindizien fortbestehen und ob gemäß Artikel 16 § 1 Gründe für die Aufrechterhaltung der Haft [oder für die Änderung der Vollstreckungsmodalität der Haft] vorliegen.

Ist sie der Meinung, dass die Untersuchungshaft aufrechterhalten [oder dass die Vollstreckungsmodalität geändert] werden muss, versieht sie ihre Entscheidung mit Gründen, wie in Artikel 16 § 5 Absatz 1 und 2 vorgesehen.

[...]]

[Art. 22 Abs. 1 abgeändert durch Art. 5 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013), Art. 128 Nr. 1 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016) und Art. 11 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005), ersetzt durch Art. 128 Nr. 2 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016) und abgeändert durch Art. 11 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); Abs. 3 abgeändert durch Art. 16 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); Abs. 4 abgeändert durch Art. 16 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013) und Art. 157 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 19. Juni 2019); Abs. 5 ersetzt durch Art. 13 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); Abs. 6 abgeändert durch Art. 5 Nr. 4 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); Abs. 7 abgeändert durch Art. 5 Nr. 5 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); Abs. 8 und 9 eingefügt durch Art. 7 Nr. 2 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und aufgehoben durch Art. 128 Nr. 3 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016)]


	[Art. 22bis - [...]]

[Art. 22bis eingefügt durch Art. 8 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und aufgehoben durch Art. 129 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016)]


	Art. 23 - Für die Anwendung der [Artikel 21 und 22] müssen folgende Regeln eingehalten werden: 

1. Das Verfahren erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was in der Entscheidung vermerkt wird.

2. [Der Beschuldigte erscheint persönlich oder wird von einem Rechtsanwalt vertreten. Die Ratskammer kann das persönliche Erscheinen[, sei es über Videokonferenz oder nicht,] mindestens drei Tage vor dem Erscheinen anordnen, ohne dass gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt werden kann. Diese Entscheidung wird der betreffenden Partei auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft zugestellt. Wenn der Beschuldigte oder sein Rechtsanwalt nicht erscheint, wird in ihrer Abwesenheit befunden.]

3. Zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens kann die Ratskammer, wenn ihr die Qualifizierung der im Haftbefehl erwähnten Taten unangemessen erscheint und nachdem sie den Parteien die Möglichkeit geboten hat, ihren diesbezüglichen Standpunkt mitzuteilen, die Qualifizierung ändern. Sie darf sie jedoch nicht durch andere Taten ersetzen.

4. Die Ratskammer muss auf die Schriftsätze der Parteien antworten. Bestreiten Letztere in ihren Schriftsätzen, unter Angabe von Tatsachenelementen, das Vorliegen schwerwiegender Schuldindizien, muss die Ratskammer, wenn sie die Untersuchungshaft aufrechterhält, genau angeben, welche Elemente ihrer Meinung nach solche Indizien darstellen. 

[Art. 23 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 9 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und Art. 130 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); einziger Absatz Nr. 2 ersetzt durch Art. 18 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013) und abgeändert durch Art. 7 des G. vom 29. Januar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); siehe auch Entscheid Nr. 76/2018 des Verfassungsgerichtshofes vom 21. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]


	Art. 24 - Nach sechs Monaten der Freiheitsentziehung, wenn das Höchstmaß der anwendbaren Strafe fünfzehn Jahre [Zuchthaus] nicht übersteigt, oder, im anderen Fall, nach einem Jahr kann der Beschuldigte bei seinem Erscheinen vor der Ratskammer oder der Anklagekammer in Anwendung der Artikel 22, [...] oder 30 beantragen, in öffentlicher Sitzung zu erscheinen.

	Dieser Antrag kann durch eine mit Gründen versehene Entscheidung nur abgelehnt werden:

	 - wenn diese Öffentlichkeit die Ordnung, die Sittlichkeit oder die nationale Sicherheit gefährdet,

	 - wenn die Interessen von Minderjährigen oder der Schutz des Privatlebens der Opfer oder der anderen Beschuldigten dies erfordern,

	 - wenn die Öffentlichkeit den Belangen der Justiz schadet wegen der Gefahren, die sie für die Sicherheit der Opfer oder der Zeugen mit sich bringt.

[Art. 24 Abs. 1 abgeändert durch Art. 124 des G. vom 23. Januar 2003 (B.S. vom 13. März 2003) und Art. 10 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005)]


	[Art. 24bis - [§ 1] - Der Untersuchungsrichter kann von Amts wegen oder auf Ersuchen des Prokurators des Königs zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens durch einen mit Gründen versehenen Beschluss beschließen, dass der Haftbefehl oder der Beschluss oder Entscheid zur Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft, die durch eine Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung vollstreckt wird, ab diesem Zeitpunkt im Gefängnis vollstreckt werden wird, wenn:

	1. der Beschuldigte versäumt, [gemäß den Bestimmungen von Artikel 23 Nr. 2] bei einer Verfahrenshandlung zu erscheinen,

	2. der Beschuldigte die Standardanweisungen und die gemäß Artikel 16 § 1 Absatz 2 festgelegten Regeln hinsichtlich der Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung nicht befolgt,

	3. der Beschuldigte die in Artikel 20 § 3bis vorgesehenen Verbote missachtet,

	4. neue und schwerwiegende Umstände diese Maßnahme erforderlich machen,

	[5. die Fortsetzung der elektronischen Überwachung technisch unmöglich ist.]

	Der Beschluss wird dem Beschuldigten unverzüglich zugestellt und dem Prokurator des Königs unverzüglich übermittelt.

	Gegen diesen Beschluss kann keine Beschwerde eingelegt werden.

	Das Verfahren verläuft gemäß den Bestimmungen der Kapitel 3, 4 und 5.]

	[§ 2 - Der Untersuchungsrichter kann von Amts wegen oder auf Ersuchen des Prokurators des Königs zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens durch einen mit Gründen versehenen Beschluss, den er dem Prokurator des Königs unmittelbar übermittelt, beschließen, dass der Haftbefehl oder der Beschluss oder Entscheid zur Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft, die im Gefängnis vollstreckt wird, ab diesem Zeitpunkt durch eine Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung vollstreckt werden wird.]

	[§ 3 - Bei Aufrechterhaltung einer Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung gemäß Artikel 26 § 3 Absatz 2 werden die in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Befugnisse ausschließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft von den in Artikel 27 § 1 erwähnten Gerichten ausgeübt.

	Der Antrag wird bei der Kanzlei des Gerichts, das zu befinden hat, hinterlegt und in das zu diesem Zweck vorgesehene Register eingetragen. Über den Antrag wird binnen fünf Tagen nach seiner Hinterlegung in der Ratskammer befunden, und dies nach Anhörung der Staatsanwaltschaft, des Betroffenen und seines Beistands, wobei Letzterer gemäß Artikel 21 § 2 informiert wird.

	Wenn binnen dieser Frist von fünf Tagen, eventuell verlängert gemäß Artikel 32, keine Entscheidung über den Antrag getroffen worden ist, wird die Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung weiter vollstreckt.

	Die Entscheidung wird gemäß Artikel 16 § 5 Absatz 1 und 2 mit Gründen versehen.]

	[§ 4 ­ Der Beschuldigte, der sich in Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung befindet, verbleibt im Gefängnis:

	1. für die Zeit, die für die Anbringung und Aktivierung des Materials für die elektronische Überwachung unbedingt erforderlich ist,

	2. auf Befehl des Prokurators des Königs, in Fällen höherer Gewalt oder wenn eine der in § 1 erwähnten Bedingungen erfüllt ist oder wenn der Beschuldigte aufgegriffen wird, nachdem er sich der elektronischen Überwachung entzogen hat, oder wenn es infolge einer Änderung der Adresse, wo die elektronische Überwachung vollstreckt wird, notwendig ist.

	Der Untersuchungsrichter, den der Prokurator des Königs ordnungsgemäß und unverzüglich über den in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Befehl informiert, befindet binnen fünf Werktagen ab der Rückkehr des Beschuldigten ins Gefängnis darüber, ob die Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung in Anwendung der Paragraphen 1 und 2 fortgesetzt wird oder nicht. Zuvor muss er den Beschuldigten und dessen Rechtsanwalt anhören, die gemäß Artikel 21 § 2 darüber informiert werden. Bei Aufrechterhaltung einer Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung gemäß Artikel 26 § 3 Absatz 2 wird gemäß § 3 vorgegangen.]

[Art. 24bis eingefügt durch Art. 7 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 1 nummeriert durch Art. 162 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 1 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 162 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 1 Abs. 1 Nr. 5 eingefügt durch Art. 116 Nr. 1 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 24. Mai 2019); § 2 eingefügt durch Art. 162 Nr. 3 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014); § 3 eingefügt durch Art. 131 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); § 4 eingefügt durch Art. 116 Nr. 2 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 24. Mai 2019)]

[KAPITEL 4/1 - Beistand des Rechtsanwalts bei den Vernehmungen während des Zeitraums der Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft]

[Unterteilung Kapitel 4/1 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016)]


	[Art. 24bis/1 - Der Verdächtige, der sich in Untersuchungshaft befindet, hat ab der Zustellung des Haftbefehls das Recht auf eine vertrauliche Beratung mit seinem Rechtsanwalt gemäß Artikel 20 § 1, das Recht auf Beistand durch einen Rechtsanwalt während der Vernehmungen, die vorgenommen werden, und das Recht auf Unterbrechung der Vernehmung gemäß Artikel 2bis § 5 Absatz 2. In Anbetracht der besonderen Umstände einer Sache kann der mit der Sache befasste Untersuchungsrichter beschließen, gemäß Artikel 2bis §§ 9 und 10 zu handeln.

	Findet die Vernehmung auf schriftliche Vorladung hin statt mit einer kurzgefassten Mitteilung der Taten, des Rechts auf eine vertrauliche Beratung mit dem Rechtsanwalt, des Rechts auf Beistand durch einen Rechtsanwalt während der Vernehmung, des Rechts auf eine einmalige Unterbrechung der Vernehmung gemäß Artikel 2bis § 5 Absatz 2 und der in Artikel 47bis § 2 Nr. 2 und 3 des Strafprozessgesetzbuches vorgesehenen Rechte, wird davon ausgegangen, dass die betreffende Person ihren Rechtsanwalt konsultiert hat.

	Nur eine volljährige Person kann willentlich und wohlüberlegt auf das Recht auf Beistand durch einen Rechtsanwalt während der Vernehmung in einem von ihr datierten und unterzeichneten Dokument verzichten, in dem ihr die nötigen Informationen über die möglichen Folgen eines Verzichts auf das Recht auf Beistand eines Rechtsanwalts erteilt werden. Die betreffende Person wird darüber informiert, dass sie ihren Verzicht widerrufen kann.

	Der Vernehmer nimmt mit dem in Artikel 2bis § 2 vorgesehenen Bereitschaftsdienst Kontakt auf, um den gewählten Rechtsanwalt oder seinen Stellvertreter zur Vernehmung vorzuladen, und zwar unter Angabe von Ort, Tag und Uhrzeit. Der Rechtsanwalt, der einem Verdächtigen, der sich in Untersuchungshaft befindet, beisteht oder der einem anderen Rechtsanwalt nachfolgt, setzt den in Artikel 2bis § 2 erwähnten Bereitschaftsdienst unverzüglich von seinem Auftreten in Kenntnis.

	Die Bestimmungen von Artikel 2bis §§ 2 und 3 finden Anwendung, wenn die Vernehmung nicht auf schriftliche Vorladung hin stattfindet oder wenn zwischen der Vorladung und der Vernehmung kein freier Tag liegt.]

[Art. 24bis/1 eingefügt durch Art. 9 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 24. November 2016)]

KAPITEL 5 - Aufhebung des Haftbefehls


	Art. 25 - § 1 - Vor dem in Artikel 21 vorgesehenen Erscheinen des Beschuldigten vor der Ratskammer kann der Untersuchungsrichter durch einen mit Gründen versehenen Beschluss, den er sofort dem Prokurator des Königs übermittelt, den Haftbefehl aufheben.

	Gegen diesen Beschluss kann keine Beschwerde eingelegt werden.

	§ 2 - [Nach dem in Artikel 21 erwähnten Beschluss der Ratskammer kann der Untersuchungsrichter während der gerichtlichen Untersuchung durch einen mit Gründen versehenen Beschluss, den er sofort dem Prokurator des Königs übermittelt, den Haftbefehl aufheben.

	Gegen diesen Beschluss kann keine Beschwerde eingelegt werden.

	Der Prokurator des Königs kann darüber hinaus zu jedem Zeitpunkt die Aufhebung des Haftbefehls […] beim Untersuchungsrichter beantragen.]

	§ 3 - In allen Fällen, wo der Haftbefehl in Anwendung der vorhergehenden Bestimmungen aufgehoben worden ist, ist der Beschuldigte verpflichtet, bei allen Verfahrenshandlungen vorstellig zu werden, sobald dies von ihm gefordert wird.

[Art. 25 § 2 ersetzt durch Art. 11 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005); § 2 Abs. 3 abgeändert durch Art. 8 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013) und Art. 163 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 14. Mai 2014)]

KAPITEL 6 - Auswirkung der Regelung des Verfahrens auf die freiheitsentziehenden Maßnahmen


	Art. 26 - § 1 - Bei einem Einstellungsbeschluss oder einem Beschluss zur Verweisung an das Polizeigericht wird der Beschuldigte freigelassen, [es sei denn, er wird wegen eines Tatbestands, der einen Verstoß gegen die Artikel 418 und 419 des Strafgesetzbuches oder gegen die Artikel 33 § 2 und 36 des Gesetzes vom 16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei darstellt, verwiesen].

	§ 2 - Wenn die Ratskammer den Beschuldigten wegen einer Tat, die keine Gefängnisstrafe von einem Jahr oder mehr zur Folge haben kann, an das Korrektionalgericht [oder an das Polizeigericht] verweist, wird der Beschuldigte mit der Auflage freigelassen, an einem festzulegenden Tag vor dem zuständigen Gericht zu erscheinen.

	§ 3 - Wenn die Ratskammer den Beschuldigten bei der Regelung des Verfahrens an das Korrektionalgericht [oder an das Polizeigericht] verweist wegen einer Tat, für die der Beschuldigte sich in Untersuchungshaft befindet und die dem Gesetz entsprechend mit einer Gefängnisstrafe, deren Dauer die bereits verbüßte Untersuchungshaft übersteigt, belegt ist, [kann sie den Beschuldigten freilassen oder durch einen getrennten und gemäß Artikel 16 §§ 1 und 5 Absatz 1 und 2 mit Gründen versehenen Beschluss beschließen, dass der Beschuldigte in Haft bleibt oder dass er unter Erteilung einer oder mehrerer Auflagen, wie in Artikel 35 vorgesehen, freigelassen wird.]

	[Wenn der Beschuldigte sich in Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung befindet, kann die Ratskammer durch eine mit Gründen versehene Entscheidung die Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung aufrechterhalten.]

	§ 4 - In den Fällen, wo der Beschluss der Ratskammer die Freilassung des Beschuldigten zur Folge hat, kann der Prokurator des Königs, was die Untersuchungshaft betrifft, binnen vierundzwanzig Stunden Berufung gegen die Entscheidung einlegen; in den in den vorangehenden Paragraphen 1 und 2 erwähnten Fällen kann er dies erst tun, nachdem er Berufung gegen die Entscheidung, insofern sie die Regelung des Verfahrens betrifft, eingelegt hat.

	Der Beschuldigte bleibt bis zum Ablauf dieser Frist inhaftiert.

	Die Berufung hat aufschiebende Wirkung.

	§ 5 - Die Ratskammer und die Anklagekammer können in den in den Artikeln 133 und 231 des Strafprozessgesetzbuches vorgesehenen Fällen einen Inhaftnahmebeschluss erlassen und dessen sofortige Vollstreckung anordnen.

	Diese Beschlüsse umfassen den Namen des Beschuldigten, seine Personenbeschreibung, seinen Wohnsitz, wenn diese Angaben bekannt sind, die Darlegung des Sachverhalts und die Art [des Verstoßes].

	Wird der Inhaftnahmebeschluss gegen einen Beschuldigten oder einen Angeklagten erlassen, der aufgrund eines Vergehens verfolgt wird, werden die Bestimmungen von Artikel 16 §§ 1 und 5 Absatz 1 und 2 eingehalten.

	Die Beschlüsse der Ratskammer und der Anklagekammer werden von den Richtern mit Stimmenmehrheit gefasst.

	[Gegebenenfalls findet Paragraph 4 Anwendung.]

[Art. 26 § 1 abgeändert durch Art. 15 Nr. 1 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994); § 2 abgeändert durch Art. 15 Nr. 2 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 15 Nr. 3 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994) und Art. 2 des G. vom 4. August 1996 (B.S. vom 27. September 1996); § 3 Abs. 2 eingefügt durch Art. 132 Nr. 1 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); § 5 Abs. 5 eingefügt durch Art. 132 Nr. 2 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); siehe auch Entscheid Nr. 148/2017 des Verfassungsgerichtshofes vom 21. Dezember 2017 (B.S. vom 12. Januar 2018)]


	Art. 27 - § 1 - Wenn die Untersuchungshaft nicht beendet und die gerichtliche Untersuchung abgeschlossen ist oder Artikel 133 des Strafprozessgesetzbuches und Artikel 26 § 5 angewendet worden sind, kann die vorläufige Freilassung auf Antrag gewährt werden, der an folgende Instanzen zu richten ist:

1. an das mit der Sache befasste Korrektionalgericht [oder Polizeigericht], ab dem Verweisungsbeschluss bis zum Urteil,

2. [an das Korrektionalgericht, das als Berufungsinstanz tagt, oder] an die Kammer, die mit Berufungen in Korrektionalsachen befasst ist, ab dem Einlegen der Berufung bis zur Entscheidung in der Berufungsinstanz,

3. an die Anklagekammer: 

a) [ab dem gemäß Artikel 133 des Strafprozessgesetzbuches gefassten Beschluss bis zur endgültigen Entscheidung des Assisenhofs,]

b) während des Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen Gerichts, wenn der Beschuldigte in Ausführung eines von der Ratskammer erlassenen Inhaftnahmebeschlusses inhaftiert ist,

[c) während des in den Artikeln 135, 235 und 235bis des Strafprozessgesetzbuches vorgesehenen Verfahrens vor der Anklagekammer,]

4. [...],

5. an die Anklagekammer, ab der Kassationsbeschwerde bis zum Entscheid.

§ 2 - Die vorläufige Freilassung kann ebenfalls von demjenigen beantragt werden, dem aufgrund eines nach der Verurteilung erlassenen Befehls zur sofortigen Festnahme die Freiheit entzogen worden ist, vorausgesetzt, dass Berufung, Einspruch oder Kassationsbeschwerde gegen die Verurteilung selbst eingelegt worden ist. Sie kann unter denselben Bedingungen von demjenigen beantragt werden, dem infolge einer im Versäumniswege ergangenen Verurteilung, gegen die binnen der außergewöhnlichen Frist Einspruch erhoben wird, die Freiheit entzogen worden ist.

[§ 2bis - Die vorläufige Freilassung kann ebenfalls von demjenigen beantragt werden, dem zum Zeitpunkt seiner Internierung die Freiheit entzogen worden ist oder dessen sofortige Inhaftierung anlässlich der Internierung angeordnet worden ist gemäß Artikel 10 des Gesetzes vom 5. Mai 2014 über die Internierung, vorausgesetzt, dass Berufung, Einspruch oder Kassationsbeschwerde gegen die Internierungsentscheidung selbst eingelegt worden ist.]

§ 3 - Der Antrag wird bei der Kanzlei des Gerichts, das zu befinden hat, hinterlegt und dort in das in Artikel 21 § 2 erwähnte Register eingetragen.

Über den Antrag wird in der Ratskammer binnen fünf Tagen nach seiner Hinterlegung befunden, und dies nach Anhörung der Staatsanwaltschaft, des Betroffenen und seines Beistands, wobei Letzterer gemäß Artikel 21 § 2 informiert wird.

Wird binnen der Frist von fünf Tagen, gegebenenfalls verlängert gemäß Artikel 32, nicht über den Antrag befunden, wird der Betroffene freigelassen.

Die Abweisungsentscheidung wird unter Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 16 § 5 Absatz 1 und 2 mit Gründen versehen.

[§ 4 - Wenn ein Antrag auf vorläufige Freilassung abgelehnt wird, kann ein neuer Antrag erst nach Ablauf einer Frist von einem Monat ab der Ablehnung eingereicht werden.]

[Art. 27 § 1 einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 16 Nr. 1 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994); § 1 einziger Absatz Nr. 2 abgeändert durch Art. 16 Nr. 2 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994); § 1 einziger Absatz Nr. 3 einziger Absatz Buchstabe a) ersetzt durch Art. 42 Nr. 1 des G. vom 30. Juni 2000 (B.S. vom 17. März 2001); § 1 einziger Absatz Nr. 3 einziger Absatz Buchstabe c) eingefügt durch Art. 41 des G. vom 12. März 1998 (B.S. vom 2. April 1998); § 1 einziger Absatz Nr. 4 aufgehoben durch Art. 42 Nr. 2 des G. vom 30. Juni 2000 (B.S. vom 17. März 2001); § 2bis eingefügt durch Art. 130 des G. vom 5. Mai 2014 (B.S. vom 9. Juli 2014), selbst abgeändert durch Art. 241 des G. vom 4. Mai 2016 (B.S. vom 13. Mai 2016); § 4 eingefügt durch Art. 133 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016)]


	Art. 28 - § 1 - Der Untersuchungsrichter kann zu jedem Verfahrenszeitpunkt einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der in Freiheit gelassen oder wieder freigelassen worden ist:

	1. wenn dieser versäumt, bei einer Verfahrenshandlung zu erscheinen, 

	2. wenn neue und schwerwiegende Umstände diese Maßnahme erforderlich machen. Im letzteren Fall werden im Befehl die neuen und schwerwiegenden Umstände vermerkt, die die Festnahme rechtfertigen. 

	Die Bestimmungen der Kapitel 3, 4 und 5 finden Anwendung.


	§ 2 - Das Gericht oder je nach Fall der Gerichtshof kann in dem in [§ 1 Nr. 1 und 2] erwähnten Fall einen Haftbefehl erlassen.

[Art. 28 § 2 abgeändert durch Art. 134 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016)]


	[Art. 28/1 - Das Gericht oder je nach Fall der Gerichtshof kann einen Haftbefehl erlassen, wenn der Verdächtige aufgrund einer Haft im Ausland nicht persönlich erscheinen kann und selbst beantragt hat, persönlich anwesend sein zu können.]

[Art. 28/1 eingefügt durch Art. 12 des G. vom 11. Juli 2018 (B.S. vom 18. Juli 2018)]


	Art. 29 - Die vorläufig freigelassene Person muss angeben, an welche Adresse ihr fortan die für die gerichtliche Untersuchung [und den Strafprozess] erforderlichen Vorladungen und Zustellungen übermittelt werden können. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Betroffene der Staatsanwaltschaft per Einschreibebrief einen Adressenwechsel meldet, [oder wenn er unter einer neuen Adresse im Nationalregister eingetragen ist,] werden die Vorladungen und Zustellungen rechtsgültig an diese Adresse übermittelt.

[Art. 29 abgeändert durch Art. 135 Nr. 1 und 2 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016)]


KAPITEL 7 - Berufung


	Art. 30 - § 1 - [Der Beschuldigte, der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft können gegen die Beschlüsse der Ratskammer, die in den in den Artikeln 21, 22 [...] [...] und 28 vorgesehenen Fällen ergehen, vor der Anklagekammer Berufung einlegen. Betrifft es ein gemäß Artikel 27 ergangenes Urteil des Korrektionalgerichts oder des Polizeigerichts, befindet, je nach Fall, die Kammer, die mit Berufungen in Korrektionalsachen befasst ist, oder das Korrektionalgericht, das als Berufungsinstanz tagt, über die Berufung.]

§ 2 - Die Berufung muss binnen einer Frist von vierundzwanzig Stunden eingelegt werden, die, was die Staatsanwaltschaft betrifft, ab dem Tag der Entscheidung, und, was den Beschuldigten oder den Angeklagten betrifft, ab dem Tag, an dem die Entscheidung ihm in der in Artikel 18 vorgesehenen Form zugestellt worden ist, läuft.

Diese Zustellung erfolgt binnen vierundzwanzig Stunden. In der Zustellungsurkunde wird dem Beschuldigten mitgeteilt, dass er das Recht hat, Berufung einzulegen, und innerhalb welcher Frist dieses Recht ausgeübt werden muss.

Die Berufungserklärung erfolgt bei der Kanzlei des Gerichts, das die Entscheidung verkündet hat, und wird im Register der Berufungen in Korrektionalsachen festgehalten.

Die Aktenstücke werden gegebenenfalls vom Prokurator des Königs an den Generalprokurator beim Appellationshof übermittelt.

Der Beistand des Beschuldigten wird vom Greffier [des Berufungsgerichts] informiert.

§ 3 - Über die Berufung wird [nach Anhörung der Staatsanwaltschaft, des Beschuldigten, des Angeklagten und/oder seines Beistands] vor allem anderen befunden. [Die Anklagekammer kann beschließen, dass der Beschuldigte über Videokonferenz erscheint.]

Der Beschuldigte bleibt bis zur Entscheidung über die Berufung in Haft, sofern sie binnen fünfzehn Tagen ab der Berufungserklärung erfolgt; in Ermangelung einer Entscheidung binnen dieser Frist, wird der Beschuldigte freigelassen.

[Die in Artikel 23 Nr. 1 bis 4 vorgesehenen Regeln sind auf das Verfahren vor der Anklagekammer anwendbar.]

§ 4 - Das Berufungsgericht befindet unter Berücksichtigung der Umstände der Sache zum Zeitpunkt der Entscheidung. Wenn die Anklagekammer in den in den Artikeln 21, 22 [...] [...] und 28 erwähnten Fällen entscheidet, die Untersuchungshaft aufrechtzuerhalten, gilt der Entscheid als Freiheitsentziehungstitel für [einen Monat] ab der Entscheidung[, wenn sie sich auf [den ersten, zweiten oder dritten] Beschluss der Ratskammer bezieht, oder für zwei Monate ab der Entscheidung, wenn sie sich auf einen nachfolgenden Beschluss bezieht].


[Wenn die Anklagekammer infolge der Anwendung der Artikel 135 und 235 des Strafprozessgesetzbuches einen Untersuchungsmagistraten mit der Sache befasst und wenn der Beschuldigte inhaftiert ist, befindet die Anklagekammer über die Untersuchungshaft in einem getrennten Entscheid, der bei Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft als Hafttitel für [zwei Monate] gilt.]

[Art. 30 § 1 ersetzt durch Art. 17 Nr. 1 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994) und abgeändert durch Art. 12 Nr. 1 und 2 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und Art. 136 Nr. 1 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); § 2 Abs. 5 abgeändert durch Art. 17 Nr. 2 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 19 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013) und ergänzt durch Art. 8 des G. vom 29. Januar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); § 3 Abs. 3 aufgehoben durch Art. 12 Nr. 3 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und wieder aufgenommen durch Art. 19 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 12 Nr. 4 bis 7 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005), Art. 136 Nr. 2 und 3 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016) und Art. 12 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); § 4 Abs. 2 eingefügt durch Art. 42 des G. vom 12. März 1998 (B.S. vom 2. April 1998) und abgeändert durch Art. 136 Nr. 4 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); siehe auch Entscheid Nr. 76/2018 des Verfassungsgerichtshofes vom 21. Juni 2018 (B.S. vom 2. Juli 2018)]



KAPITEL 8 - Kassationsbeschwerde


	Art. 31 - § 1 - Die Entscheide [und Urteile], durch die die Untersuchungshaft aufrechterhalten wird, werden dem Beschuldigten binnen vierundzwanzig Stunden in der in Artikel 18 vorgesehenen Form zugestellt.

	§ 2 - [Gegen diese Entscheidungen kann nicht unmittelbar Kassationsbeschwerde eingelegt werden, Entscheide ausgenommen, die von der Anklagekammer in der Berufung gegen die in Artikel 21 § 1 Absatz 2 erwähnten Entscheidungen erlassen worden sind und gegen die Kassationsbeschwerde eingelegt werden kann] binnen einer Frist von vierundzwanzig Stunden ab dem Tag, an dem [die Entscheidung] dem Beschuldigten zugestellt wird.

	§ 3 - Die Akte wird der Kanzlei des Kassationshofes binnen vierundzwanzig Stunden ab Einlegung der Kassationsbeschwerde übermittelt. Die Kassationsgründe können entweder in der Beschwerdeschrift oder in einem bei dieser Gelegenheit hinterlegten Schriftstück oder in einem Schriftsatz, der der Kanzlei des Kassationshofes spätestens am fünften Tag nach dem Datum der Kassationsbeschwerde zukommen muss, dargelegt werden.

	Der Kassationshof befindet binnen einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Datum der Einlegung der Kassationsbeschwerde, wobei der Beschuldigte in Haft bleibt. Der Beschuldigte wird freigelassen, wenn der Entscheid nicht binnen dieser Frist erlassen wird.

	§ 4 - Nach einem Kassationsentscheid mit Verweisung muss die Anklagekammer, an die die Sache verwiesen wird, binnen fünfzehn Tagen ab der Verkündung des Entscheids des Kassationshofes befinden, wobei der Beschuldigte in der Zwischenzeit in Haft bleibt. Er wird freigelassen, wenn der Entscheid der Anklagekammer innerhalb dieser Frist nicht erlassen wird.

	Darüber hinaus finden die Bestimmungen von Artikel 30 §§ 3 und 4 Anwendung.

	Wenn das Gericht, an das die Sache verwiesen wird, die Untersuchungshaft aufrechterhält, gilt seine Entscheidung als Hafttitel für [einen Monat] ab der Entscheidung[, wenn sie sich auf den ersten, zweiten oder dritten Beschluss der Ratskammer bezieht, oder für zwei Monate ab der Entscheidung, wenn sie sich auf einen nachfolgenden Beschluss bezieht].

	[§ 5 - Wird die Kassationsbeschwerde abgewiesen, muss die Ratskammer [binnen einem Monat ab der Verkündung des Entscheids des Kassationshofes befinden, wenn der angefochtene Beschluss der erste, zweite oder dritte Beschluss der Ratskammer ist, oder binnen zwei Monaten nach dieser Verkündung, wenn der angefochtene Beschluss ein nachfolgender Beschluss ist], wobei der Beschuldigte in der Zwischenzeit in Haft bleibt. Er wird freigelassen, wenn der Beschluss der Ratskammer innerhalb dieser Frist nicht erlassen wird.]

[Art. 31 § 1 abgeändert durch Art. 18 Nr. 1 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994); § 2 abgeändert durch Art. 18 Nr. 2 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994) und Art. 137 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016); § 4 Abs. 3 abgeändert durch Art. 13 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005) und Art. 13 Nr. 1 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); § 5 eingefügt durch Art. 1 des G. vom 28. November 1990 (B.S. vom 1. Dezember 1990) und abgeändert durch Art. 13 Nr. 2 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); siehe auch Entscheid Nr. 148/2017 des Verfassungsgerichtshofes vom 21. Dezember 2017 (B.S. vom 12. Januar 2018)]



KAPITEL 9 - Verlängerung der Fristen, Freilassung, sofortige Festnahme und Haftbefehl im Versäumniswege


	Art. 32 - Die in den Artikeln 21 § 1, [22, 24bis § 3, 25 § 2], 27 § 3, 30 § 3 und 31 § 3 vorgesehenen Fristen werden während der Dauer der auf Antrag des Beschuldigten oder seines Beistands bewilligten Vertagung ausgesetzt.

[Art. 32 abgeändert durch Art. 138 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016)]


	[Art. 32bis - Wenn der Haftbefehl gemäß Artikel 19 § 1bis vollstreckt werden muss, kann der Untersuchungsrichter die Frist in Artikel 21 im Fall höherer Gewalt um fünf Tage verlängern. Diese Verlängerung muss unter Androhung der Nichtigkeit innerhalb der Gültigkeitsdauer des ausgestellten Haftbefehls erfolgen.

	Die Umstände, die diese Vorgehensweise rechtfertigen, müssen ausdrücklich im Haftbefehl, den diese Verlängerung betrifft, vermerkt werden. Gegen diese Entscheidung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.]

[Art. 32bis eingefügt durch Art. 52 des G. vom 10. April 2003 (B.S. vom 7. Mai 2003)]


	Art. 33 - § 1 - Wenn der Angeklagte nicht aus einem anderen Grund festgehalten wird, wird er, ungeachtet der Berufung, sofort freigelassen, [wenn er freigesprochen, mit Aufschub verurteilt, zu einer Strafe unter elektronischer Überwachung, einer Arbeitsstrafe, einer autonomen Bewährungsstrafe oder nur zu einer Geldbuße verurteilt wird oder wenn eine einfache Schuldigerklärung ausgesprochen wird] oder wenn er in den Genuss der Aussetzung der Verkündung der Verurteilung kommt[, oder wenn er binnen sieben Tagen ab der Aushändigung des Haftbefehls im Hinblick auf das sofortige Erscheinen nicht zu einer effektiven Hauptgefängnisstrafe verurteilt wird]. [Die sofortige Freilassung des Angeklagten hat zur Folge, dass gegen ihn keine Zwangsmittel angewendet werden dürfen.]

	[Wenn der Angeklagte nicht aus einem anderen Grund festgehalten wird, wird er, ungeachtet der Berufung, ebenfalls sofort freigelassen, wenn er zu einer Hauptgefängnisstrafe ohne Aufschub von weniger als drei Jahren oder zu einer Hauptgefängnisstrafe ohne Aufschub von weniger als einem Jahr auf der Grundlage der Artikel von Buch 2 Titel 1ter, der Artikel 417/5 bis 417/41, 417/43 bis 417/47, 417/50 bis 417/55 und 433quater/1 bis 433quater/4 des Strafgesetzbuches verurteilt wird. Ist die Staatsanwaltschaft auf der Grundlage der Akte der Ansicht, dass der Angeklagte keinen Hauptwohnort hat, ist dies Gegenstand einer getrennten Verhandlung. Wird nach Ablauf dieser Verhandlung festgestellt, dass der Angeklagte keinen Hauptwohnort hat, ordnet der Gerichtshof oder das Gericht an, dass der Angeklagte inhaftiert bleibt, es sei denn, der Gerichtshof oder das Gericht ist der Ansicht, dass diese Situation nicht die Gefahr mit sich bringt, dass der Angeklagte sich der Strafvollstreckung entzieht. Paragraph 2 Absatz 3 ist auf diese Entscheidung anwendbar. Die sofortige Freilassung des Angeklagten hat zur Folge, dass gegen ihn keine Zwangsmittel angewendet werden dürfen.] 

	[Unbeschadet des Absatzes 2 wird derjenige, der zu einer Hauptgefängnisstrafe ohne Aufschub verurteilt wird,] freigelassen, ungeachtet der Berufung, sobald die verbüßte Haft der Dauer der verkündeten Hauptgefängnisstrafe entspricht; in den anderen Fällen bleibt er inhaftiert, sofern die Strafe aufgrund der Tat verkündet wird, die die Untersuchungshaft gerechtfertigt hat.

	§ 2 - Wenn die Gerichtshöfe und Gerichte den Angeklagten [zu einer Hauptgefängnisstrafe von drei Jahren oder zu einer schwereren Strafe, ohne Aufschub, verurteilen und bei Verurteilungen zu einer Hauptgefängnisstrafe von einem Jahr oder zu einer schwereren Strafe, ohne Aufschub, wegen Taten, die in Buch 2 Titel 1ter und [in den Artikeln 417/5 bis 417/41, 417/43 bis 417/47, 417/50 bis 417/55 und 433quater/1 bis 433quater/4] des Strafgesetzbuches erwähnt sind], können sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft seine sofortige Festnahme anordnen, wenn es Gründe zur Annahme gibt, dass der Angeklagte versucht, sich der Vollstreckung der Strafe zu entziehen [oder neue Verbrechen oder Vergehen zu begehen]. In dieser Entscheidung müssen die Umstände der Sache angegeben werden, die diese Annahme insbesondere rechtfertigen.

	Wenn die Strafe durch Einspruch oder Berufung [auf weniger als drei Jahre und bei Verurteilungen wegen Taten, die in Buch 2 Titel 1ter und [in den Artikeln 417/5 bis 417/41, 417/43 bis 417/47, 417/50 bis 417/55 und 433quater/1 bis 433quater/4] des Strafgesetzbuches erwähnt sind, auf weniger als ein Jahr] ermäßigt wird, kann der Gerichtshof oder das Gericht, bei Einstimmigkeit, auf Antrag der Staatsanwaltschaft und nachdem der Angeklagte und sein Beistand, wenn sie anwesend sind, angehört worden sind, die Inhaftierung aufrechterhalten.

	Die in Anwendung des vorliegenden Paragraphen getroffenen Entscheidungen sind Gegenstand einer getrennten Verhandlung unmittelbar nach Verkündung der Strafe. Der Angeklagte und sein Beistand werden angehört, wenn sie anwesend sind. Gegen diese Entscheidungen kann weder Berufung noch Einspruch eingelegt werden. [Es kann gegen diese Entscheidungen Kassationsbeschwerde eingelegt werden, sofern die Kassationsbeschwerde auch gegen die Verurteilungsentscheidung eingelegt wird.]

[Art. 33 § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 8 des G. vom 28. März 2000 (B.S. vom 1. April 2000), Art. 2 des G. vom 2. August 2002 (B.S. vom 5. September 2002) und Art. 117 des G. vom 5. Mai 2019 (B.S. vom 24. Mai 2019); § 1 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 14 Nr. 1 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); § 1 Abs. 3 abgeändert durch Art. 14 Nr. 2 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 21. Dezember 2017 (B.S. vom 11. Januar 2018), Art. 2 des G. vom 29. November 2019 (B.S. vom 11. Dezember 2019) und Art. 14 Nr. 3 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 7 Nr. 2 des G. vom 21. Dezember 2017 (B.S. vom 11. Januar 2018) und Art. 14 Nr. 3 des G. vom 31. Juli 2023 (B.S. vom 9. August 2023); § 2 Abs. 3 ergänzt durch Art. 139 des G. vom 5. Februar 2016 (B.S. vom 19. Februar 2016)]


	Art. 34 - § 1 - Wenn der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält oder wenn seine Auslieferung beantragt werden muss, kann der Untersuchungsrichter einen im Versäumniswege ergangenen Haftbefehl erlassen.

	§ 2 - Wird dieser Haftbefehl vor Abschluss der gerichtlichen Untersuchung vollstreckt, muss der Beschuldigte vom Untersuchungsrichter vernommen werden. Wenn der Untersuchungsrichter der Meinung ist, dass die Untersuchungshaft aufrechterhalten werden muss, kann er einen neuen Haftbefehl erlassen, auf den die Bestimmungen der Kapitel 3, 4 und 5 Anwendung finden.

	Dieser neue Haftbefehl wird dem Beschuldigten binnen [achtundvierzig] Stunden ab der Zustellung des im Versäumniswege ergangenen Haftbefehls auf belgischem Staatsgebiet [oder auf ausländischem Staatsgebiet, wo ein Teil einer Militäreinheit stationiert ist,] zugestellt, wobei diese Zustellung binnen [achtundvierzig] Stunden nach der Ankunft oder der Freiheitsentziehung auf belgischem Boden erfolgen muss.

	§ 3 - Der Angeklagte kann seine Freilassung nur gemäß Artikel 27 beantragen.

[Art. 34 § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 53 des G. vom 10. April 2003 (B.S. vom 7. Mai 2003) und Art. 5 des G. vom 31. Oktober 2017 (B.S. vom 29. November 2017)]



KAPITEL 10 - Freiheit unter Auflagen und Freilassung unter Auflagen


	Art. 35 - § 1 - In den Fällen, wo die Untersuchungshaft unter den in Artikel 16 § 1 vorgesehenen Bedingungen angeordnet oder aufrechterhalten werden kann, kann der Untersuchungsrichter von Amts wegen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder auf Antrag des Beschuldigten den Betroffenen in Freiheit lassen unter Erteilung einer oder mehrerer Auflagen während der von ihm bestimmten Zeit, aber für höchstens drei Monate.

[Er kann dem Betroffenen verbieten, eine Tätigkeit auszuüben, bei der er in Kontakt mit Minderjährigen käme.]

[Im Hinblick auf die Festlegung der Auflagen kann der Untersuchungsrichter [den zuständigen Dienst der Gemeinschaften] des Gerichtsbezirks, in dem der Betroffene seinen Wohnort hat, damit beauftragen, eine Sozialuntersuchung durchzuführen oder einen kurzgefassten Informationsbericht abzufassen. Der König bestimmt die Modalitäten mit Bezug auf den kurzgefassten Informationsbericht und die Sozialuntersuchung.]

[Diese Berichte und Untersuchungen dürfen nur sachdienliche Informationen enthalten, die der Behörde, die den Antrag an den [zuständigen Dienst der Gemeinschaften] gerichtet hat, Aufschluss geben über die Zweckmäßigkeit der ins Auge gefassten Maßnahme oder Strafe.]

§ 2 - Alle Entscheidungen, durch die dem Beschuldigten oder dem Angeklagten eine oder mehrere Auflagen erteilt werden, sind gemäß den Bestimmungen von Artikel 16 § 5 Absatz 1 und 2 mit Gründen zu versehen.

§ 3 - Der Richter bestimmt die zu erteilenden Auflagen. Sie müssen sich auf [einen der in Artikel 16 § 1 Absatz 4 aufgezählten Gründe] beziehen und diesem Grund unter Berücksichtigung der Umstände der Sache angepasst sein.

§ 4 - Der Richter kann ebenfalls die vorherige und vollständige Zahlung einer Kaution, deren Betrag er bestimmt, verlangen.

Er kann seine Entscheidung insbesondere durch ernsthafte Vermutungen, dass Gelder oder Werte aus der betreffenden Straftat im Ausland angelegt worden sind oder verborgen gehalten werden, rechtfertigen.

Die Kaution wird bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse eingezahlt und die Staatsanwaltschaft vollstreckt nach Vorlage der Empfangsbestätigung den Freilassungsbeschluss oder -entscheid.

Ungeachtet der in Artikel 35 § 1 festgelegten Frist und unbeschadet der Anwendung von Artikel 36 wird die Kaution erstattet, wenn der Beschuldigte zu allen Verfahrenshandlungen und zur Vollstreckung des Urteils erschienen ist. Handelt es sich um eine bedingte Verurteilung, genügt es, dass der Beschuldigte zu allen Verfahrenshandlungen erschienen ist.

Die Kaution wird dem Staat zugeteilt, sobald der Beschuldigte versäumt, ohne rechtmäßigen Entschuldigungsgrund, zu einer beliebigen Verfahrenshandlung oder zur Vollstreckung des Urteils zu erscheinen. [Bei Verfahrenseinstellung, Freispruch, Strafbefreiung, bedingter Verurteilung oder Verjährung der Strafverfolgung wird im Urteil oder Entscheid jedoch die Erstattung angeordnet, abzüglich außerordentlicher Kosten, die auf das Nichterscheinen zurückzuführen sein können.]

Das Nichterscheinen des Beschuldigten zu einer Verfahrenshandlung wird durch das auf Verurteilung lautende Urteil oder den Verurteilungsentscheid festgestellt, wobei ebenfalls erklärt wird, dass die Kaution dem Staat zufällt.

Das Nichterscheinen des Verurteilten zur Vollstreckung des Urteils wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft von dem Gericht festgestellt, das die Verurteilung verkündet hat. Im Urteil wird ebenfalls erklärt, dass die Kaution dem Staat zufällt.

§ 5 - Der Untersuchungsrichter und die Untersuchungsgerichte oder die erkennenden Gerichte verfügen über dieselben Befugnisse, wenn ein Beschuldigter oder ein Angeklagter freigelassen wird.

[§ 6 - Wenn die gemäß § 3 bestimmten Auflagen die Weiterverfolgung einer Begleitung oder Behandlung auferlegen, fordern der Untersuchungsrichter oder das Untersuchungsgericht oder das erkennende Gericht den Beschuldigten auf, eine zuständige Person oder einen zuständigen Dienst auszuwählen. Diese Wahl braucht die Zustimmung des Richters oder des Gerichts.

Diese Person, die, oder dieser Dienst, der den Auftrag annimmt, erstattet dem Richter oder dem Gericht [und dem mit der Betreuung und der Kontrolle beauftragten [zuständigen Dienst der Gemeinschaften]] binnen einem Monat nach der Freilassung und jedes Mal, wenn diese Person oder dieser Dienst es für zweckmäßig erachtet, oder auf Ersuchen des Richters oder des Gerichts und mindestens einmal alle zwei Monate Bericht über den Verlauf der Begleitung oder Behandlung.

In dem in Absatz 2 erwähnten Bericht werden folgende Punkte behandelt: die tatsächliche Anwesenheit des Betroffenen bei den angebotenen Konsultationen, seine ungerechtfertigten Abwesenheiten, die einseitige Einstellung der Begleitung oder der Behandlung durch den Betroffenen, die bei deren Verwirklichung aufgetretenen Schwierigkeiten und die Situationen, die ein ernsthaftes Risiko für Dritte darstellen.

Der zuständige Dienst oder die zuständige Person ist verpflichtet, den Richter oder das Gericht vom Abbruch der Begleitung oder Behandlung in Kenntnis zu setzen.]

[Der Untersuchungsrichter oder, nach Abschluss der gerichtlichen Untersuchung, der Prokurator des Königs übermittelt der in Absatz 2 erwähnten zuständigen Person beziehungsweise dem in Absatz 2 erwähnten zuständigen Dienst die Daten der Akte, die für die Behandlung oder Begleitung des Betroffenen erforderlich sind. Hierzu können mit Zustimmung des Untersuchungsrichters oder des Prokurators des Königs die zuständigen Dienste der Gemeinschaften hinzugezogen werden, sofern ihnen die erforderliche Erlaubnis erteilt wird.]

[Art. 35 § 1 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 30. Juli 2009 (B.S. vom 27. August 2009); § 1 Abs. 3 eingefügt durch Art. 48 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006) und abgeändert durch Art. 55 Nr. 1 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 1 Abs. 4 eingefügt durch Art. 48 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006) und abgeändert durch Art. 55 Nr. 2 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 3 abgeändert durch Art. 9 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Januar 2013); § 4 Abs. 5 abgeändert durch Art. 14 des G. vom 30. Dezember 2009 (B.S. vom 15. Januar 2010); § 6 eingefügt durch Art. 46 des G. vom 28. November 2000 (B.S. vom 17. März 2001); § 6 Abs. 2 abgeändert durch Art. 48 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006) und Art. 55 Nr. 3 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 6 Abs. 5 eingefügt durch Art. 55 Nr. 4 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024)]


	Art. 36 - § 1 - Im Laufe der gerichtlichen Untersuchung kann der Untersuchungsrichter von Amts wegen oder auf Antrag des Prokurators des Königs eine oder mehrere neue Auflagen erteilen und bereits erteilte Auflagen ganz oder teilweise aufheben, ändern oder verlängern.

	[Die Entscheidung zur Verlängerung der Auflagen wird vor Ablauf der vom Untersuchungsrichter gemäß Artikel 35 § 1 bestimmten Frist getroffen. Ist dies nicht der Fall, sind die Auflagen hinfällig. Diese Auflagen können verlängert werden für die von ihm bestimmte Frist, aber höchstens für drei Monate.]

	Er kann den Betroffenen von der Einhaltung aller oder bestimmter dieser Auflagen befreien.

	Der Beschuldigte kann beantragen, dass die erteilten Auflagen ganz oder teilweise aufgehoben oder geändert werden; er kann ebenfalls beantragen, von allen oder bestimmten Auflagen befreit zu werden.

	Befindet die Ratskammer nicht binnen fünf Tagen über den Antrag des Beschuldigten, sind die angeordneten Maßnahmen hinfällig.

	§ 2 - Wenn die Ratskammer den Beschuldigten bei der Regelung des Verfahrens aufgrund einer Tat, die die Anwendung einer in Artikel 35 erwähnten Auflage rechtfertigt, an das Korrektionalgericht [oder an das Polizeigericht] verweist, [beschließt sie durch einen getrennten und gemäß Artikel 16 §§ 1 und 5 Absatz 1 und 2 mit Gründen versehenen Beschluss, ob die erteilten Auflagen aufrechterhalten werden oder nicht, bis die Entscheidung zur Sache formell rechtskräftig geworden ist oder bis eine frühere Entscheidung erlassen wird, durch die der Verfolgung ein Ende gesetzt wird. Sie kann von Amts wegen, auf Antrag des Prokurators des Königs oder auf Antrag des Beschuldigten die bestehenden Auflagen ändern oder zurücknehmen oder den Betroffenen von der Einhaltung aller oder bestimmter dieser Auflagen befreien]. Sie kann keine neuen Auflagen erteilen.

	§ 3 - Nach Abschluss der gerichtlichen Untersuchung und auf Antrag des Prokurators des Königs oder des Beschuldigten kann das mit der Sache befasste erkennende Gericht [die erteilten Auflagen ändern oder zurücknehmen oder den Betroffenen von der Einhaltung aller oder bestimmter dieser Auflagen befreien.] Es kann keine neuen Auflagen erteilen.


	[§ 4 - Die in den Paragraphen 1 bis 3 erwähnten Entscheidungen und Beschlüsse werden ab dem Datum der Entscheidung beziehungsweise des Beschlusses wirksam.]

[Art. 36 § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 14 des G. vom 31. Mai 2005 (B.S. vom 16. Juni 2005); § 2 abgeändert durch Art. 19 des G. vom 11. Juli 1994 (B.S. vom 21. Juli 1994) und Art. 56 Nr. 1 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 3 abgeändert durch Art. 56 Nr. 2 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024); § 4 eingefügt durch Art. 56 Nr. 3 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024)]


	Art. 37 - Die in Anwendung der Artikel 35 und 36 getroffenen Entscheidungen werden den Parteien unter Berücksichtigung der im Bereich der Untersuchungshaft vorgesehenen Form zugestellt, wobei gegen diese Entscheidungen dieselben Rechtsmittel eingelegt werden können wie gegen Entscheidungen im Bereich der Untersuchungshaft.

	[Die in Anwendung von Artikel 35 § 1 Absatz 2 getroffenen Entscheidungen sowie die Entscheidungen über die Rücknahme, Änderung oder Verlängerung dieser Entscheidungen werden [dem Zentralen Strafregister und] dem Polizeidienst der Gemeinde, in der der Betroffene seinen Wohnsitz oder Wohnort hat, übermittelt. […]]

[Art. 37 Abs. 2 eingefügt durch Art. 9 des G. vom 31. Juli 2009 (B.S. vom 27. August 2009) und abgeändert durch Art. 106 Nr. 1 und 2 des G. vom 25. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016)]


Art. 38 - § 1 - [Zur Hilfestellung und Überprüfung der Einhaltung der Begleitungsauflagen können die zuständigen Dienste der Gemeinschaften hinzugezogen werden. Zu diesem Zweck wird ihnen eine Kopie der Entscheidung, durch die beziehungsweise des Beschlusses, durch den eine Begleitungsauflage auferlegt, aufrechterhalten, geändert oder zurückgenommen wird oder eine Befreiung von deren Einhaltung gewährt wird, übermittelt.

Im Rahmen der Überwachung der Einhaltung der Begleitungsauflagen übermittelt der zuständige Dienst der Gemeinschaften dem Untersuchungsrichter während der gerichtlichen Untersuchung höchstens fünfzehn Tage vor Ablauf der von ihm auferlegten Frist einen Bericht und übermittelt der Dienst dem Prokurator des Königs eine Kopie davon.

Nach Abschluss der gerichtlichen Untersuchung übermittelt der zuständige Dienst der Gemeinschaften dem Prokurator des Königs jedes Mal, wenn dieser darum ersucht, und mindestens alle sechs Monate einen Bericht.

Der zuständige Dienst der Gemeinschaften kann jedes Mal, wenn er es für nützlich erachtet, einen Bericht erstellen.

Die Überwachung der Weiterverfolgung einer Begleitung oder Behandlung erfolgt gemäß Artikel 35 § 6.

Die Einhaltung der Verbotsauflagen wird von den Polizeidiensten kontrolliert.]

	§ 2 - Werden die Auflagen nicht eingehalten, kann der Untersuchungsrichter, das Gericht oder der Appellationshof je nach Fall einen Haftbefehl unter den in Artikel 28 vorgesehenen Bedingungen erlassen.

[Art. 38 § 1 ersetzt durch Art. 57 des G. vom 18. Januar 2024 (B.S. vom 26. Januar 2024)]


	[Art. 38bis - Auf föderaler und auf lokaler Ebene werden Beratungsstrukturen mit Bezug auf die Anwendung des vorliegenden Gesetzes geschaffen. Diese Beratungsstrukturen haben den Auftrag, die Instanzen, die an der Ausführung des vorliegenden Gesetzes beteiligt sind, in regelmäßiger Weise zusammenzubringen, um ihre Zusammenarbeit zu bewerten. Der König bestimmt die Modalitäten für die Zusammensetzung und die Arbeitsweise dieser Beratungsstrukturen.

[Art. 38bis eingefügt durch Art. 50 des G. vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006)]



[KAPITEL 11 - Information der Opfer]

[Unterteilung Kapitel 11 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 2. März 2023 (B.S. vom 14. April 2023)]


[Art. 38ter - Der Geschädigte beziehungsweise die Zivilpartei kann über den Verlauf der Untersuchungshaft des Verdächtigen eines Verbrechens oder Vergehens, das die körperliche und/oder geistige Unversehrtheit dieser Personen oder eines Dritten, den sie vertreten, beeinträchtigt oder gefährdet, in Kenntnis gesetzt werden.

Die übermittelten Informationen betreffen folgende Aspekte:

1. Ausstellung oder Aufhebung eines Haftbefehls,

2. Vollstreckung der Untersuchungshaft unter elektronischer Überwachung,

3. Entscheidung zur Freilassung,

4. Bedingungen, die im Interesse des Geschädigten oder der Zivilpartei auferlegt werden, sowie Auferlegung neuer Bedingungen, ihre Teilaufhebung oder vollständige Aufhebung oder ihre Änderung gemäß Artikel 36 im Fall einer Entscheidung zur Freilassung unter Auflagen oder gegen Kaution und einer Entscheidung zur bedingten Freilassung.

Sofern keine erkennbare Gefahr besteht, dass der Verdächtige infolge dieser Notifizierung einen Schaden erleidet, informiert der Greffier den Geschädigten oder die Zivilpartei gemäß den vom König festgelegten Regeln so schnell wie möglich und spätestens binnen vierundzwanzig Stunden über das geeignetste Kommunikationsmittel.

Die Notifizierung wird gemäß den vom König zu bestimmenden Modalitäten an den Geschädigten oder die Zivilpartei gerichtet.

Der Geschädigte beziehungsweise die Zivilpartei kann ebenfalls beantragen, dass ihrem Beistand oder den zuständigen Diensten der Gemeinschaften eine Kopie der Informationen übermittelt wird. In letzterem Fall bestimmt der König, wie der Greffier den Gemeinschafts- und Polizeidiensten diese Informationen falls nötig übermittelt.]

[Art. 38ter eingefügt durch Art. 3 des G. vom 2. März 2023 (B.S. vom 14. April 2023)]

TITEL II - Schluss-, Abänderungs- und Aufhebungsbestimmungen


	Art. 39 - 46 - [Abänderungsbestimmungen]


	Art. 47 - Durch vorliegendes Gesetz werden die Gesetze über die Ahndung von Betrugshandlungen im Bereich Zoll und Akzisen nicht abgeändert.


	Art. 48 - [Aufhebungs- und Abänderungsbestimmungen]


	Art. 49 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des vierten Monats nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


